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Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung 
beschließt, neben dem Untergeschoss 
des Schlosses Haldenwang auch den 
Schlosshof (Außenbereich) für standes-
amtliche Eheschließungen zu widmen.
Abstimmungsergebnis: 13:0

bayernets GmbH
Öffentliche Information zur 
Gastransportleitung AUGUSTA
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zwischen Wertingen und Kötz plant die 
bayernets GmbH den Bau einer neuen 
Gastransportleitung, deren Trasse unter 
anderem durch die Gemeindegebiete 
Wertingen, Laugna, Zusamaltheim, Vil-
lenbach, Holzheim, Glött, Winterbach, 
Dürrlauingen, Haldenwang, Burgau, Ret-
tenbach und Kötz verläuft.

Während der Planungsphase legt bay-
ernets Wert auf einen aktiven Austausch 
mit interessierten Bürgerinnen und Bür-
gern. Daher laden wir Sie herzlich zu 
Infomärkten im Oktober ein.

Termine
Montag, 25.10.21
16:00 und 18:30 Uhr Kötz (Bürgerhaus 
Bubesheim)
Dienstag, 26.10.21
16:00 und 18:30 Uhr Glött (Sporthalle 
SSV Glött)
Mittwoch, 27.10.21
16:00 und 18:30 Uhr Glött (Sporthalle 
SSV Glött)
Donnerstag, 28.10.21
16:00 und 18:30 Uhr Wertingen an der 
Verdichterstationder bayernets in Pret-
telshofen

Bitte beachten Sie, dass aufgrund 
der beschränkten Teilnehmerzahl eine 
Anmeldung im Vorfeld nötig ist.
Telefonisch unter 089 / 89 05 72-424
Per Mail über info-augusta@bayernets.de
Online unter www.gastransportleitung-
augusta.de/infomarkt

BEKANNTMACHUNG
über die Eintragung für das Volks-

begehren auf Abberufung des 
Landtags

(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. 
Oktober 2021)

Näheres unter der jeweiligen 
Gemeinde

Wasserzählerkarte ONLINE
Wasserzähler selbst ablesen mit 
„Wasserzählerkarte ONLINE“
Die Verwaltungsgemeinschaft Hal-
denwang bietet den Bürgern von 
allen Mitgliedsgemeinden auch die-
ses Jahr die Möglichkeit an, die Was-
serzähler für die Abrechnung der 
Wasser- und Kanalbenutzungsgebüh-
ren selbst abzulesen und dann online 
einzugeben.

Dafür wird zeitnah ein Link auf der 
Homepage der Verwaltungsgemein-
schaft Haldenwang (www.vgem-hw.
de) geschaltet werden.
Bitte beachten Sie dazu bitte die künf-
tigen Hinweise im Mitteilungsblatt.

Gemeinschaftsversammlung 
der Verwaltungsgemein-
schaft Haldenwang
Informationen aus der Sitzung 
am 04.08.2021
Widmung des Schlosses Haldenwang 
für standesamtliche Eheschließungen
Der Burgplatz in Konzenberg wird von 
den Brautpaaren sehr gerne angenom-
men. Allerdings ist der Burgplatz aufgrund 
dessen, dass bei schlechtem Wetter keine 
Ausweichmöglichkeit vorhanden ist und in 
das Rathaus Haldenwang ausgewichen 
werden muss, ein sehr großer Aufwand 
notwendig. Zudem können bei plötzlich 
schlechtem Wetter die für das Herrich-
ten des Burgplatzes angefallenen Kosten 
nicht weiterverrechnet werden. Der logis-
tische Aufwand ist jedenfalls enorm, da 
sowohl der Sitzungssaal des Rathauses 
als auch der Burgplatz gleichzeitig für 
die Trauung hergerichtet werden muss. 
Herr Michael von Freyberg hat angeboten, 
dass Trauungen auch in seinen Räumen 
des Erdgeschosses und im Schlossinnen-
hof stattfinden können. Somit wäre sicher-
gestellt, dass bei Schlechtwetterlagen 
problemlos ins Gebäude ausgewichen 
werden kann. Um Trauungen im Schloss 
und im Schlosshof durchführen zu kön-
nen, ist eine formelle Widmung durch die 
Gemeinschaftsversammlung erforder-
lich. Es wird daher vorgeschlagen, das 
Untergeschoss des Schlosses sowie den 
Schlosshof für Eheschließungen zu wid-
men. Mit dem Eigentümer ist noch eine 
vertragliche Regelung zu treffen.
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Die Veranstaltung findet unter Beachtung 
der geltenden Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung statt.
Weitere Informationen zum Projekt finden 
Sie auf unserer Projektwebseite 
www.gastransportleitung-augusta.de

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb 
des Landkreises Günzburg
Grüngut
Neue Öffnungszeiten
Ab dem 02. Oktober 2021 können jeweils 
samstags in der Zeit von 13:00 – 16:00 
Uhr pflanzliche Abfälle bei der Grüngut-
sammelstelle Roßhaupten, Hühleweg, 
abgegeben werden. Beim Wertstoffhof in 
Gundremmingen kann im Monat Okto-
ber am Mittwoch in der Zeit von 17:00 – 
18:00 Uhr pflanzlicher Abfall abgegeben 
werden. Es werden max. 4 cbm Baum- 
und Strauchschnitt und 2 cbm Grüngut 
(z. B. Rasen, Laub) pro Anlieferungstag 
kostenfrei angenommen. Größere Men-
gen sind gebührenpflichtig.
Bitte beachten Sie weiterhin die Hygie-
neregeln, halten Sie Abstand und neh-
men Sie Rücksicht aufeinander.
Weitere Informationen erteilt die 
Abfallberatung unter Telefon 08221/95-
456 oder im Internet unter kaw.land-
kreis-guenzburg.de

Smartphone-Sprechstunde
08.10.2021 von 9:00 bis 11:00 Uhr

im Bürgerhaus im Ortsteil Mönstetten
Die Sprechstunden finden unter den 
aktuell geltenden Abstands- und Hygi-
enemaßnahmen statt. Telefonische 
Anmeldung beim Freiwilligenzent-
rum Stellwerk unter der Tel.Nr. 08221 
9301010 erforderlich.
Näheres unter der Rubrik „Gemeinde 
Dürrlauingen/ Gemeindenachrichten“

Fundsache
Anfang September wurde in Röfingen ein 
silbernes Mountainbike gefunden.
Bitte melden Sie sich im Fundbüro der 
VG Haldenwang unter 08222 9676-76.

Ihre Nachbarschaftshilfe
Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung brau-
chen, zögern Sie nicht uns anzurufen:
VG Haldenwang Bürgerbüro 8 - 12 Uhr 
08222 9676-21
Nachbarschaftshilfe Marion Ritter Mobil 
0171 4754637
Freiwilligen Zentrum Stellwerk Günzburg 
Maria Granz 08221 9301010
Wir sind für Sie da!

Spielenachmittag
Montag, 08. November 2021, 14 Uhr

Schützenheim Konzenberg
Damit wir die Corona-Auflagen erfüllen, 
tragen Sie bitte beim Eintritt bis zum 
Tisch eine FFP2-Maske, beim Verlassen 
des Lokals und auch auf dem Weg zum 
WC. Danke für Ihr Verständnis.

Gemeinde Landensberg:
Landensberg, Rathaus
Glöttweng, FFW-Haus

Gemeinde Röfingen:
Röfingen, Raiffeisenbank
Roßhaupten, Kindergarten

Gemeinde Winterbach:
Rechbergreuthen, bei der Anschlagtafel 
FFW-Haus
Waldkirch, Pfarrhof, Nebengebäude 
Garagen
Winterbach, Eingang Kindergarten

Defekte Straßenlampen 
melden
Sie können defekte Straßenlampen 
online melden und die Reparatur in 
Auftrag geben. Sie finden auf der Inter-
netseite der Verwaltungsgemeinschaft 
Haldenwang unter www.vgem-hw.de im 
linken Menü den Punkt „Defekte Stra-
ßenlampe melden“. Von dort aus geht es 
direkt in das Onlineportal der LEW Ver-
teilernetz GmbH (LVN).

Verschiedene  
Entsorgungstermine
Strauchschnitt- und Grüngut-
Annahme:
Komposthof Oberschmid, Eisingerhof
samstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
(außer Feiertage)
Aussiedlerhof Benno Schmid, Röfingen
samstags von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
(außer Feiertage)

Abfuhr Restmüll:
Freitag, 08.10.2021

Abfuhr Biomüll:
Donnerstag, 14.10.2021

Abfuhr Gelbe Tonne:
Dienstag, 02.11.2021

Wertstoffhof Dürrlauingen
Konzenberger Straße
Öffnungszeiten:
jeden Samstag, von 10 - 12 Uhr

Blaue Tonne (Papierabholung)
Dienstag, 26.10.2021
Landensberg, Glöttweng
Röfingen, Roßhaupten
Mittwoch, 03.11.2021
Haldenwang, Hafenhofen, Eichenhofen, 
Konzenberg
Winterbach, Waldkirch, Rechbergreuthen
Donnerstag, 07.10.2021
Freitag, 05.11.2021
Dürrlauingen, Mindelaltheim, Mönstetten

Redaktionsschluss
bei der VGem. Haldenwang
für die Ausgabe 21.10.2021:

Donnerstag, 14.10.2021
mitteilungsblatt@vgem-hw.de
Fax: 08222 9676-40
Telefon: 08222 9676-0

Rentensprechtag  
der DRV Schwaben
Die Deutsche Rentenversicherung 
Schwaben hält
am Donnerstag, 11. November 2021
von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
von 13:20 Uhr – 16:00 Uhr
im Rathaus in Haldenwang einen 
Sprechtag ab.
Allen Bürgerinnen und Bürgern wird 
Gelegenheit gegeben, ihre Rentenversi-
cherungsunterlagen überprüfen und sich 
in allen Fragen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und der zulagengeför-
derten privaten Altersvorsorge kostenlos 
beraten zu lassen. Die Versicherten sol-
len zum Sprechtag ihren Personalaus-
weis bzw. Reisepass mitbringen.
Bitte beachten: Es ist unbedingt 
erforderlich, dass Sie sich für diesen 
Beratungstermin (unter Angabe Ihrer 
Sozialversicherungsnummer) vorher 
anmelden. Das Bürgerbüro nimmt ab 
sofort telefonische Anmeldungen entge-
gen (Tel. 08222 9676-76).

Sprechtage der Deutschen 
Rentenversicherung  
Schwaben
Günzburg, jeden Mittwoch jeweils von 
08:30-12:00 Uhr und 13:00-15:30 Uhr, 
Anmeldung unter 08221 903-161
Jettingen-Scheppach, jeden 2. Montag 
im Monat jeweils von 08:30-12:00 Uhr 
und 13:20-15:30 Uhr, Anmeldung unter 
08225 306-17

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Rufnummer 116 117
Sie haben Beschwerden, die Sie mit 
Hausmitteln oder der Hausapotheke 
nicht in den Griff bekommen. Sie brau-
chen dringend einen Arzt. Für diese Fälle 
gibt es außerhalb der Sprechzeiten die 
deutschlandweite Nummer des Ärztli-
chen Bereitschaftsdienstes: 116 117.

Notruf 112
Sie haben plötzlich heftige Beschwerden 
oder hatten einen Unfall. Sie fürchten ernste 
bis lebensbedrohliche Folgen, wenn Sie 
nicht sofort behandelt werden. Z. B. bei 
Anzeichen eines Herzinfarkts, eines Schlag-
anfalls oder in einem ähnlich dringenden 
Notfall. Jetzt gilt es keine Zeit zu verlieren. 
Wählen Sie sofort den Notruf 112.

Standorte Defibrillatoren
Gemeinde Dürrlauingen:
Dürrlauingen, am Rathauseingang, 
Bgm.-Fendt-Str. 5
Mindelaltheim, alter Pfarrhof beim Dorf-
zentrum, Dossenberger Str. 18
Mönstetten, bei der Anschlagtafel zwi-
schen altem Schützenheim und Kirche, 
St. Johannesstraße

Gemeinde Haldenwang:
Eichenhofen, beim FFW-Haus
Haldenwang, Rathaus
Hafenhofen, alte Raiffeisenbank hinter 
Schützenheim
Konzenberg, Kindergarten (oberer Eingang)
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Dürrlauingen
Gemeinde

Gemeinde Dürrlauingen, Rathaus: Bgm.-Fendt-Str. 5, 89350 Dürrlauingen
Erster Bürgermeister Friedrich Bobinger
E-Mail: gemeinde@duerrlauingen.de • Internet: www.duerrlauingen.de
Amtsstunden: Do.: 17:00 – 19:00 Uhr • Telefon: 08222 6421

BEKANNTMACHUNG
über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags

(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021)
Die Gemeinde bildet einen Eintragungsbezirk.

Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

Eintragungsbezirk Eintragungsraum
Nr. Abgrenzung 1) Bezeichnung und 

genaue Anschrift
Öffnungszeiten barrierefrei 

ja / nein
1 Gemeinde 

Dürrlauingen 
(alle Ortsteile)

Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemeinschaft 
Haldenwang 
Hauptstraße 28 
89356 Haldenwang

Donnerstag 
14.10.2021 08:00-
12:00 13:00-16:00
Freitag 
15.10.2021 08:00-
12:00
Montag 
18.10.2021 08:00-
12:00 13:00-16:00
Dienstag 
19.10.2021 08:00-
12:00 13:00-16:00
Mittwoch 
20.10.2021 08:00-
12:00 13:00-20:00
Donnerstag 
21.10.2021 08:00-
12:00 13:00-16:00
Freitag 
22.10.2021 08:00-
12:00
Samstag 
23.10.2021 09:00-
11:00
Montag 
25.10.2021 08:00-
12:00 13:00-16:00
Dienstag 
26.10.2021 08:00-
12:00 13:00-16:00
Mittwoch 
27.10.2021 08:00-
12:00 13:00-18:00

ja

bindung mit § 108d des Strafgesetz-
buchs).
6. Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, für 
Sport und Integration nach Art. 84 
i.V.m. Art. 65 LWG, veröffentlicht im 
Staatsanzeiger Nr. 30 vom 30. Juli 
2021:

Zulassung 
eines Volksbegehrens auf
Abberufung des Landtags

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern, für Sport und Integration

vom 27. Juli 2021 Nr. A1-1365-1-20

I.
Am 24. Juni 2021 wurde beim Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration die Zulassung 
eines Volksbegehrens auf Abberufung 
des Landtags beantragt.
Das Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration hat dem Zulas-
sungsantrag stattgegeben und macht 
den Gegenstand des Volksbegehrens 
nach Art. 84 in Verbindung mit Art. 65 
Abs. 1 und 2 des Landeswahlgesetzes 
(LWG), § 88 Abs. 1 Nr. 1 der Landes-
wahlordnung (LWO) bekannt:

II.
Volksbegehren auf Abberufung des 

Landtags
„Die unterzeichneten Stimmberechtigten 
begehren gemäß Art. 83 des Landes-
wahlgesetzes die Abberufung des Baye-
rischen Landtags.“

III.
Die Eintragungsfrist beginnt am Don-
nerstag, dem 14. Oktober 2021, und 
endet am Mittwoch, dem 27. Oktober 
2021 (Art. 65 Abs. 1, 3 Sätze 1 und 2 
LWG). Während dieser Zeit halten die 
Gemeinden Eintragungslisten zum Ein-
trag der Unterzeichnungserklärungen 
bereit; die Antragsteller des Volksbe-
gehrens haben die Eintragungslisten 
den Landratsämtern und kreisfreien 
Gemeinden bis spätestens 29. Sep-
tember 2021 zuzuleiten (Art. 68 LWG, § 
78 LWO). Die Gemeinden machen nach 
Empfang der Eintragungslisten bekannt, 
wann und wo Eintragungen für das 
Volksbegehren geleistet werden können 
(§ 79 Abs. 1 LWO). Die Eintragungslisten 
für das Volksbegehren werden in allen 
Gemeinden Bayerns aufgelegt.
Als Beauftragter des Volksbegehrens 
wurde Herr Joachim Layer (Anschrift: 
Starzell 29, 84432 Hohenpolding; Tel. 
08084/5031266; E-Mail:j.layer@t-online.
de),
als sein Stellvertreter Herr Karl Hilz 
(Anschrift: Zeitlerstr. 3, 80995 München; 
Tel. 089/1402591; E-Mail: karl.hilz@hilz-
muenchen.de) benannt (Art. 63 Abs. 2 
Satz 1 LWG).

Haldenwang, 29.09.2021
gez.

Frank Rupprecht

Geschäftsstellenleiter

2. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann 
sich nur in einem Eintragungsraum 
des Eintragungsbezirks eintragen, 
in dessen Wählerverzeichnis er/sie 
geführt wird. Die Stimmberechtigten 
haben ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Eintragung mitzubrin-
gen.
3. Stimmberechtigte, die einen Eintra-
gungsschein besitzen, können sich 
unter Vorlage ihres Personalauswei-
ses oder Reisepasses in die Eintra-
gungsliste eines beliebigen Eintra-
gungsraums in Bayern eintragen.

4. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann 
sein/ihr Stimmrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Stellvertre-
tung ist unzulässig; es besteht keine 
Möglichkeit, die Eintragung brieflich 
zu erklären. Die Eintragung kann 
nicht zurückgenommen werden.
5. Wer sich unbefugt einträgt oder 
sonst ein unrichtiges Ergebnis des 
Volksbegehrens herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 in Ver-
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Niederschlagswasser  
Dürrlauingen
Durch die Einführung der gesplitteten 
Abwassergebühr in Dürrlauingen wer-
den die Kosten der Abwasserbeseiti-
gung und -reinigung in Schmutz- und 
Niederschlagswassergebühr aufge-
teilt. Die bisher ermittelten gebühren-
relevanten Flächen können jedoch 
zwischenzeitlich durch Teilung, Flä-
chenerwerb oder Veränderung der 
Bebauung oder Versiegelung so ver-
ändert worden sein, dass eine Ergän-
zung der Berechnungsdaten erforder-
lich sein könnte.
Auch nicht genehmigungspflichtige 
Bauvorhaben oder Veränderungen 
der Flächenversiegelung können eine 
Änderung in der Festsetzung der Nie-
derschlagswassergebühr zur Folge 
haben.
Für die Festsetzung der Nieder-
schlagswassergebühr ist auch die 
Versiegelungsart (Wasserdurchläs-
sigkeit) der befestigten Flächen aus-
schlaggebend.
Laut gemeindlicher Satzung sind die 
Grundstückseigentümer verpflichtet, 
uns für die Berechnung der Gebühr 
für das Niederschlagswasser die 
maßgeblich versiegelten Flächen bzw. 
Baumaßnahmen zeitnah mitzuteilen.
Ein entsprechender „Flächenerhe-
bungsbogen“ kann bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Haldenwang, 
Tel.-Nr. 08222 9676-26 angefordert 
werden.
Kommt der Grundstückseigentümer 
seinen Pflichten nicht nach, wird 
die Verwaltung die maßgebliche Flä-
che schätzen.
Verwaltungsgemeinschaft
-Haldenwang-

Auszug
aus der Gemeinderatssitzung 
Dürrlauingen vom 20.09.2021
Verleihung der Ehrenbezeichnung 
„Altbürgermeister“ an Herrn Bürger-
meister a.D. Edgar Ilg
Früheren kommunalen Wahlbeamten 
kann die Ehrenbezeichnung „Altbürger-
meister“ verliehen werden.
Edgar Ilg war 24 Jahre Mitglied des 
Gemeinderates Dürrlauingen. Davon 
war er sechs Jahre Dritter Bürgermeis-
ter und 12 Jahre Erster Bürgermeister. 
Während seiner Amtszeit hat er sich 
immer für das Wohl der Gemeinde ein-
gesetzt. Er setzte zahlreiche nachhaltige 
Projekte um, darunter zählen, unter vie-
len anderen, der Bau der Kinderkrippe 
in Dürrlauingen und das Bürgerhaus in 
Mönstetten. Der Vorsitzende schlug vor, 
Herrn Bürgermeister a.D. Edgar Ilg, die 
Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ zu 
verleihen.
Beschluss:
Herrn Bürgermeister a.D. Edgar Ilg wird 
die Ehrenbezeichnung „Altbürgermeis-
ter“ verliehen.
Abstimmungsergebnis: 10:0

Verleihung der Silbernen Bürgerme-
daille an Herrn Franz Rosenfelder
Die Gemeinde Dürrlauingen verleiht 
an verdiente Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde die „Silberne Bürgerme-
daille“.
Franz Rosenfelder war 24 Jahre Zweiter 
Bürgermeister der Gemeinde Dürrlauin-
gen. Er hat bei vielen wichtigen Entschei-
dungen in der Gemeinde mitgewirkt, 
ehrenamtlich und unentgeltlich die Defi-
brillatoren in allen Ortsteilen betreut und 
sich immer für die Belange der Bürgerin-
nen und Bürger eingesetzt.
Der Vorsitzende schlug vor, an Herrn 
Franz Rosenfelder die Silberne Bürger-
medaille zu verleihen.
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Dürrlau-
ingen beschließt, an Herrn Franz Rosen-
felder in Anerkennung seiner Verdienste 
um die Gemeinde Dürrlauingen die Sil-
berne Bürgermedaille zu verleihen.
Abstimmungsergebnis: 10:0

Verleihung der Silbernen Bürgerme-
daille an Herrn Herbert Riehr
Die Gemeinde Dürrlauingen verleiht 
an verdiente Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde die „Silberne Bürgerme-
daille“. Herbert Riehr war 30 Jahre Mit-
glied im Gemeinderat. Er wurde fünfmal 
nacheinander in das Gremium gewählt 
und hat während dieser Zeit die Wähle-
rinnen und Wähler vertreten.
Der Vorsitzende schlug vor, Herrn Her-
bert Riehr in Anerkennung seiner Ver-
dienste um die Gemeinde Dürrlauingen 
die Silberne Bürgermedaille zu verleihen.
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Dürrlau-
ingen beschließt, an Herrn Herbert Riehr 
in Anerkennung seiner Verdienste um 
die Gemeinde Dürrlauingen die Silberne 
Bürgermedaille zu verleihen.
Abstimmungsergebnis: 10:0

Von links: Altbürgermeister Rudolf Marz, 
Franz Rosenfelder, 1. Bürgermeister 
Friedrich Bobinger, Altbürgermeister 
Edgar Ilg, Altbürgermeister Emil Neu-
häusler Foto: Peter Wieser

Sprechstunde
rund ums Smartphone in der 
Gemeinde Dürrlauingen
Telefonische Anmeldung beim Freiwil-
ligenzentrum Stellwerk unter der Tel.
Nr. 08221 9301010 erforderlich.
• Das Smartphone macht nicht das 

was es soll?
• Wie kann ich meine E-Mails über das 

Smartphone abrufen?

• Wie bucht man eine Fahrkarte oder 
wie kann ich eine der aktuellen Co-
rona-Apps oder den digitalen Impf-
pass nutzen?

Bestehen noch andere Fragen zu den 
Funktionen im Handy?
Dann ist die kostenlose Smartphone-
Sprechstunde in der Gemeinde Dürrlau-
ingen genau das Richtige.
Die nächste Smartphone-Sprech-
stunde findet am Freitag, 08.10.2021, 
in der Zeit von 9:00 bis 11:00 Uhr im 
Bürgerhaus im Ortsteil Mönstetten 
unter den aktuell geltenden Abstands- 
und Hygienemaßnahmen statt. Der Raum 
ist barrierefrei erreichbar. Die Smart-
phone-Sprechstunde wird in Kooperation 
mit der Seniorenfachstelle des Landkrei-
ses Günzburg und dem Freiwilligenzent-
rum Stellwerk durchgeführt.

FFW und Feuerwehr- 
Musikverein Dürrlauingen
Einladung zur Dienstversammlung
aller aktiven Feuerwehr- und Jugendfeu-
erwehrmänner/frauen und

Außerordentliche Versammlung
des Feuerwehr-Musikvereines Dürrlauin-
gen e.V.

am Freitag, den 15. Oktober 2021 um 
20:00 Uhr

im Vereinsheim Dürrlauingen
werden alle aktiven Feuerwehrmitglieder, 
Musiker, Vereinsmitglieder, Freunde und 
Gönner recht herzlich eingeladen.
Für die aktiven Feuerwehrmitglieder gilt 
dies als Pflichtversammlung. Das Tra-
gen der Dienstuniform (ohne Hut) ist 
erwünscht. Es gilt die 14. Bayerische 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(14. BayIfSMV)

Dienstversammlung  
Freiwillige Feuerwehr
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Bürgermeister
2. Tätigkeitsbericht des 1. Komman-

danten/Jugendwart
3. Grußworte der Feuerwehrinspektion
4. Ehrungen
5. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Außerordentliche Versammlung 
Feuerwehr-Musikverein e.V.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Neuwahlen oder Auflösung des Ver-

eins
3. Wünsche und Anträge
Auf Ihr Interesse und zahlreichen Besuch 
freut sich die Vorstandschaft.
Friedrich Bobinger, 1. Bürgermeister

Michael Pfaller, 1. Kommandant und 
Jugendwart

Einladung
Dienstversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr und

Generalversammlung
des Soldaten- und Kameradschafts-
vereins Mönstetten
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Zur Dienstversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Mönstetten und zur Gene-
ralversammlung des Feuerwehrvereins 
sowie des Soldaten- und Kamerad-
schaftsvereins Mönstetten
am Freitag, den 29. Oktober 2021, um 
19:30 Uhr im Bürgerhaus,
sind alle aktiven Feuerwehrmänner, 
-frauen und die Mitglieder beider Vereine 
recht herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
I. Dienstversammlung
1. Begrüßung durch den 1. Bürger-

meister
2. Protokoll der letzten Dienstver-

sammlung

3. Jahresbericht des 1. Kommandanten
4. Ehrungen
5. Neuwahlen
6. Wünsche und Anträge

II. Generalversammlung des Feuer-
wehrvereins und des Soldaten- und 
Kameradschaftsvereins Mönstetten
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Protokolle der letzten Generalver-

sammlung
4. Jahresbericht der Vorstandschaft
5. Kassenberichte
6. Entlastung der Kassierer und der 

Vorstandschaft

7. Ehrungen
8. Neuwahlen
9. Wünsche und Anträge
Auf Ihr Interesse und zahlreichen Besuch 
freuen sich die Vorstandschaften. Es gel-
ten die aktuellen Infektionsschutzregeln. 
Die entsprechenden Nachweise sind 
vorzulegen.

Markus Lump, 1. Kommandant
Freiwillige Feuerwehr Mönstetten

Friedrich Bobinger, 1. Bürgermeister
Gemeinde Dürrlauingen

Martin Grüner, 1. Vorstand
Soldatenverein Mönstetten

Haldenwang
Gemeinde

Gemeinde Haldenwang, Rathaus: Hauptstraße 28, 89356 Haldenwang
Erste Bürgermeisterin Doris Egger
E-Mail: gemeinde@haldenwang-hw.de • Internet: www.haldenwang-hw.de
Amtsstunden: Mo.: 18:00 – 20:00 Uhr • Telefon: 08222 9676-28

BEKANNTMACHUNG
über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags

(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021)
Die Gemeinde bildet einen Eintragungsbezirk.

Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

Eintragungsbezirk Eintragungsraum
Nr. Abgrenzung 1) Bezeichnung und 

genaue Anschrift
Öffnungszeiten barrierefrei 

ja / nein
1 Gemeinde Hal-

denwang 
(alle Ortsteile)

Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemein-
schaft Haldenwang 
Hauptstraße 28 
89356 Haldenwang

Donnerstag 14.10.2021 
08:00-12:00 13:00-16:00
Freitag 15.10.2021 08:00-
12:00
Montag 18.10.2021 
08:00-12:00 13:00-16:00
Dienstag 19.10.2021 
08:00-12:00 13:00-16:00
Mittwoch 20.10.2021 
08:00-12:00 13:00-20:00
Donnerstag 21.10.2021 
08:00-12:00 13:00-16:00
Freitag 22.10.2021 08:00-
12:00
Samstag 23.10.2021 
09:00-11:00
Montag 25.10.2021 
08:00-12:00 13:00-16:00
Dienstag 26.10.2021 
08:00-12:00 13:00-16:00
Mittwoch 27.10.2021 
08:00-12:00 13:00-18:00

ja

2. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann sich nur in einem Eintragungsraum des Ein-
tragungsbezirks eintragen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie geführt wird. Die 
Stimmberechtigten haben ihren Personalausweis oder Reisepass zur Eintragung 
mitzubringen.

3. Stimmberechtigte, die einen Eintra-
gungsschein besitzen, können sich 
unter Vorlage ihres Personalauswei-
ses oder Reisepasses in die Eintra-
gungsliste eines beliebigen Eintra-
gungsraums in Bayern eintragen.
4. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann 
sein/ihr Stimmrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Stellvertre-
tung ist unzulässig; es besteht keine 
Möglichkeit, die Eintragung brieflich 
zu erklären. Die Eintragung kann 
nicht zurückgenommen werden.
5. Wer sich unbefugt einträgt oder 
sonst ein unrichtiges Ergebnis des 
Volksbegehrens herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 in Ver-
bindung mit § 108d des Strafgesetz-
buchs).
6. Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, für 
Sport und Integration nach Art. 84 
i.V.m. Art. 65 LWG, veröffentlicht im 
Staatsanzeiger Nr. 30 vom 30. Juli 
2021:

Zulassung eines Volksbegehrens auf
Abberufung des Landtags

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern, für Sport und Integration

vom 27. Juli 2021 Nr. A1-1365-1-20
I.

Am 24. Juni 2021 wurde beim Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration die Zulassung 
eines Volksbegehrens auf Abberufung 
des Landtags beantragt.
Das Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration hat dem Zulas-
sungsantrag stattgegeben und macht 
den Gegenstand des Volksbegehrens 
nach Art. 84 in Verbindung mit Art. 65 
Abs. 1 und 2 des Landeswahlgesetzes 
(LWG), § 88 Abs. 1 Nr. 1 der Landes-
wahlordnung (LWO) bekannt:

II.
Volksbegehren auf Abberufung des 

Landtags
„Die unterzeichneten Stimmberechtigten 
begehren gemäß Art. 83 des Landes-
wahlgesetzes die Abberufung des Baye-
rischen Landtags.“
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III.
Die Eintragungsfrist beginnt am Don-
nerstag, dem 14. Oktober 2021, und 
endet am Mittwoch, dem 27. Oktober 
2021 (Art. 65 Abs. 1, 3 Sätze 1 und 2 
LWG). Während dieser Zeit halten die 
Gemeinden Eintragungslisten zum Ein-
trag der Unterzeichnungserklärungen 
bereit; die Antragsteller des Volksbe-
gehrens haben die Eintragungslisten 
den Landratsämtern und kreisfreien 
Gemeinden bis spätestens 29. Sep-
tember 2021 zuzuleiten (Art. 68 LWG, § 
78 LWO). Die Gemeinden machen nach 
Empfang der Eintragungslisten bekannt, 
wann und wo Eintragungen für das 
Volksbegehren geleistet werden können 
(§ 79 Abs. 1 LWO). Die Eintragungslisten 
für das Volksbegehren werden in allen 
Gemeinden Bayerns aufgelegt.
Als Beauftragter des Volksbegehrens 
wurde Herr Joachim Layer (Anschrift: 
Starzell 29, 84432 Hohenpolding; Tel. 
08084/5031266; E-Mail:j.layer@t-online.
de),
als sein Stellvertreter Herr Karl Hilz 
(Anschrift: Zeitlerstr. 3, 80995 München; 
Tel. 089/1402591; E-Mail: karl.hilz@hilz-
muenchen.de) benannt (Art. 63 Abs. 2 
Satz 1 LWG).
Haldenwang, 29.09.2021

gez.

Frank Rupprecht

Geschäftsstellenleiter

Gewerbegebiet Haldenwang
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am Mittwoch, den 29.09.2021 fand im 
Bürgersaal eine Gesprächsrunde zwi-
schen den Interessenten eines künftigen 
Gewerbegebiets Haldenwang und den 
Bürgern statt. Ich danke allen Teilneh-
mern für Ihr Kommen und den regen 
Austausch. Leider haben nur wenig Bür-
ger das Angebot angenommen.
Ein kurzer Hinweis: die Gewerbetrei-
benden werden sich auf einer eigenen 
Homepage darstellen. Die Homepage 
wird, sobald sie steht, im Mitteilungsblatt 
bekannt gegeben und eine Verlinkung 
auf der Homepage der Gemeinde Hal-
denwang wird erfolgen. Dann kann sich 
jeder Bürger zu jeder Zeit informieren.
Ihre

Doris Egger

Erste Bürgermeisterin

Auszug
aus der Gemeinderatssitzung 
vom 15.09.2021
Vorstellung des Kanalsanierungskon-
zepts für den Ortsteil Konzenberg
Die Kanäle im Ortsteil Konzenberg wur-
den befahren und vom Ingenieurbüro 
ausgewertet. Hierzu wurden Schadens-
klassifizierungen vorgenommen. Das 
Planungsbüro stellt in der Gemeinde-
ratssitzung die Schadensaufnahme, die 
Klassifizierung und das weitere Vorge-
hen vor.

Inspiziert wurden die öffentlichen Haupt-
kanäle der Misch- und Schmutzwasser-
kanalisation in Konzenberg. Drei Misch-
wasserhaltungen südlich der Rieblinger 
Straße und einzelne Kanalabschnitte im 
Hofweg, der Schmiedstraße und der 
Ortsdurchfahrt wurden nicht erreicht. 
Weiterhin wurde versucht die Grabenver-
rohrung des Angerbaches zu inspizieren. 
Dies gelang aufgrund der schwierigen 
Zugänglichkeit zu 2/3. Insgesamt wurden 
8,5 km Misch- und Schmutzwasserkanali-
sation sowie 209 Schächte inspiziert und 
in Schadensklassen aufgeteilt ( 0 für kei-
nen Handlungsbedarf bis 5 – umgehen-
der Handlungsbedarf). Die Sanierung-
kosten beziehen sich ausschließlich auf 
die ca. 8,5 km inspizierten Misch- und 
Schmutzwasserkanäle und die 209 manu-
ell erstellten Schachtinspektionen. Die 
Sanierungsmaßnahmen werden je nach 
Dringlichkeit auf mehrere Jahre verteilt.

Beschluss:
Für die Kanäle der Schadensklasse 5 
(umgehender Handlungsbedarf) werden 
Angebote eingeholt. In der Ahornstraße 
Konzenberg wird eine TV-Regenwasser-
kanal-Untersuchung durchgeführt. Für den 
Siedlungsbereich wird ein Maßnahmenpa-
ket geschnürt, gestaffelt nach Dringlichkeit 
der zu behebenden Schäden. Das Ingeni-
eurbüro wird damit beauftragt.

Abstimmungsergebnis: 12:0

Bauantrag zum Anbau einer Doppel-
garage an die bestehenden Fertigteil-
garagen auf dem Grundstück Fl.Nr. 
108 der Gemarkung Haldenwang
Der Bauherr, Bachstr. 4, 89356 Halden-
wang, beabsichtigt eine Doppelgarage 
an die bestehenden Fertigteilgara-
gen auf dem Grundstück Fl.Nr. 108 der 
Gemarkung Haldenwang anzubauen. 
Das Grundstück befindet sich im unbe-
planten Innenbereich. Die Zulässigkeit 
bestimmt sich nach § 34 BauGB. Das 
Vorhaben fügt sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung in die nähere 
Eigenart der Umgebung ein. Ursprüng-
lich handelte es sich um ein verfahrens-
freies Vorhaben. Der Bauherr hat jedoch 
das Dach über das bereits bestehende 
Gebäude verlängert, wodurch das Bau-
vorhaben insgesamt die Verfahrens-
freiheit überschritt und nunmehr einer 
Genehmigung bedarf.

Beschluss:
Die Gemeinde Haldenwang erteilt dem 
Bauvorhaben zum Anbau einer Doppel-
garage an die bestehenden Fertigteil-
garagen auf dem Grundstück Fl.Nr. 108 
das gemeindliche Einvernehmen.

Abstimmungsergebnis: 11 : 0

Bauantrag zum Neubau eines Einfami-
lienhauses mit Doppelgarage und Ein-
liegerwohnung auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 919/26 Gemarkung Haldenwang

Die Bauherren planen den Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Doppelgarage 
und Einliegerwohnung auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 919/26 der Gemarkung 
Haldenwang. Das Grundstück liegt im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Am Schloßpark“ in Haldenwang. Das 
Baugesuch weicht in einigen Punkten 
vom Bebauungsplan „Am Schloßpark“ 
ab:
• Die Baugrenze wird im Südwesten 

überschritten und ragt damit in die 
festgesetzte Fläche zum Anpflan-
zen von Bäumen und Sträuchern. 
Gleichzeitig wurde ein Freiflächen-
gestaltungsplan eingereicht, der die 
Ersatzbepflanzung der dadurch ver-
minderten Fläche wieder ausgleicht.

• Der Bebauungsplan setzt als Höchst-
maß 2 Vollgeschosse fest, wobei 
ein Vollgeschoss im Dachgeschoss 
oder im Kellergeschoss liegen muss. 
Laut Berechnung ist das Kellerge-
schoss kein Vollgeschoss, sodass 
das Wohnhaus nur 2 Vollgeschosse 
aufweist.

• Die Dachneigung auf dem Hauptge-
bäude ist mit 24° Grad geplant, im 
Bebauungsplan ist die Dachneigung 
zwischen 35° und 50° Grad festge-
setzt.

• Die Garage soll mit einem begeh-
baren Flachdach errichtet werden. 
Im Bebauungsplan ist festgesetzt, 
dass bei allen Gebäuden auf ei-
nem Grundstück die Dachneigung 
einheitlich sein muss. Im Baugebiet 
wurden diesbezüglich bereits Befrei-
ungen für Carports erteilt.

• Die vorgegebene Firstrichtung wird 
leicht verdreht und verläuft parallel 
der östlichen Grundstücksgrenze.

Die Bauherren beantragen daher die 

Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Am Schloßpark“. 
In der Sitzung vom 29.07.2021 hat der 
Gemeinderat über das Bauvorhaben 
beraten und sein gemeindliches Einver-
nehmen grundsätzlich erteilt. Zur Sitzung 
am 29.07.2021 lag der förmliche Bauan-
trag noch nicht vor, nun ist er eingegan-
gen. Da das Vorhaben bereits mehrmals 
Gegenstand von Beratungen im Gemein-
derat war, wird er von der Verwaltung 
nochmals vorgelegt, obwohl das grund-
sätzliche Einvernehmen bereits erteilt 
wurde.

Beschluss:
Der Gemeinderat hat keine Einwendun-
gen gegen den Neubau eines Einfami-
lienhauses mit Doppelgarage und Ein-
liegerwohnung und erteilt gleichzeitig 
alle notwendigen Befreiungen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Am Schloßpark“. Der Bauherr wird um 
Übermittlung eines Planes/ Konzep-
tes der Außenanlagen in Bezug auf die 
Grenzbebauung/ Hangsicherung zum 
direkt angrenzenden Nachbarn aufgefor-
dert. Des weiteren wird auf den Festplatz 
„Reuthe“ der Gemeinde Haldenwang hin-
gewiesen und der Gemeinderat erwartet 
für dort stattfindende unterjährige Veran-
staltungen keine Beschwerden.

Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Neubau einer Garage mit Abstell-
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raum auf dem Grundstück Fl.Nr. 69/2 der 
Gemarkung Konzenberg, Schmidstraße 21
Die Bauherren, beabsichtigen auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 69/2 der Gemarkung 
Konzenberg eine Garage mit Abstell-
raum zu errichten. Das Vorhaben befin-
det sich im unbeplanten Innenbereich, 
womit sich die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit nach § 34 BauGB beur-
teilt. Das Vorhaben fügt sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung in die 
nähere Eigenart der Umgebung ein.
Beschluss:
Dem Bauvorhaben wird das gemeindli-
che Einvernehmen erteilt.

Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Teilabbruch und Erneuerung einer 
bestehenden Lagerhalle auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 44 der Gemarkung 
Konzenberg
Die Eigentümer beantragt den Abbruch 
und die Neuerrichtung einer bestehen-
den Lagerhalle auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 44 der Gemarkung Konzenberg, 
Bergstraße 2. Beim der best. Lagerhalle 
ist der nördliche Giebel einsturzgefährdet 
und würde auf die Bergstraße fallen. Der 
Bauherr möchte das Gebäude bis auf 
eine Höhe von ca. 1,0 m abbrechen und 
dann darauf den Dachstuhl aber ohne 
Vordach setzen. Die geplante Lagerhalle 
wird ca. 2,20 m niedriger. Die Wände 
werden aus Holz (Balken mit Bretterscha-
lung) hergestellt. Das Bauvorhaben befin-
det sich im unbeplanten Innenbereich, 
womit sich die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 
BauGB beurteilt. Das Vorhaben fügt sich 
nach Art und Maß in die Umgebungsbe-
bauung ein, so dass das gemeindliche 
Einvernehmen erteilt werden kann.
Beschluss:
Dem Bauvorhaben wird das gemeindli-
che Einvernehmen erteilt.

Abstimmungsergebnis: 12 : 0
Bauvoranfrage zum Neubau von 
Seniorenwohnungen - Betreutes 
und altersgerechtes Wohnen auf den 
Grundstücken Fl.Nrn. 39/2 und 38/4, 
Gemarkung Haldenwang
Der Bauträger möchte auf den Grund-
stücken Fl.Nrn. 38/4, 39/2 und 37/5 
Seniorenwohnungen für betreutes und 
altersgerechtes Wohnen errichten. Das 
Grundstück liegt im unbeplanten Innen-
bereich, die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit des Bauvorhabens beurteilt 
sich somit nach § 34 BauGB. Das Bau-
vorhaben hat sich nach Art und Maß 
in die nähere Eigenart der Umgebung 
einzufügen. Der 3-geschossige Bau 
entspricht nicht der Eigenart der umlie-
genden Bebauung. In der Umgebungs-
bebauung sind bei Wohnhäusern max. 2 
Vollgeschosse vorhanden.
Beschluss:
Der TOP wird auf eine der nächsten Sit-
zungen zurückgestellt. Der Investor soll 
zu einer der nächsten Sitzungen einge-
laden werden, um sein Projekt bzw. Kon-
zept vorzustellen. Das Gebäude in der 
gezeigten Ausführung wird nicht geneh-
migt, da es sich nicht ins Ortsbild einfügt.

Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Erteilung eines Vorbescheids zur 
Errichtung eines Legehennenstalls, 
Bau einer Güllegrube, Bau einer Dün-
ger- und Lagerhalle sowie Abbruch 
eines Gebäudes und Bau eines weite-
ren Legehennenstalls
Mit Bauvorbescheid vom 31.08.2021 hat 
das Landratsamt Günzburg den Bau-
vorbescheid zur Errichtung eines Lege-
hennenstalls, Bau einer Güllegrube, 
Bau einer Dünger- und Lagerhalle sowie 
Abbruch eines Gebäudes und Bau eines 
weiteren Legehennenstalls erlassen. 
Dem Bauherrn wird darin die Genehmi-
gung für die vorgenannten baulichen 
Anlagen unter bestimmten Auflagen in 
Aussicht gestellt. Das gemeindliche Ein-
vernehmen, das die Gemeinde Halden-
wang verweigerte, wurde mit gleichem 
Bescheid ersetzt. Die Gemeinde Halden-
wang hätte im Rahmen ihres Selbstver-
waltungsrechts die Möglichkeit, gegen 
den Bescheid Klage zu erheben.
Beschluss:
Der Gemeinderat möge entscheiden, ob 
gegen den Vorbescheid des Landrat-
samtes Günzburg Klage erhoben wird.

Abstimmungsergebnis: 0 : 12

Antrag auf Erschließung des Grund-
stückes Fl.Nr. 293, Gemarkung Hafen-
hofen
Der Antragsteller ist auf der Suche nach 
einem Baugrundstück in Hafenhofen 
zur Errichtung eines Wohnhauses sowie 
einem Bürogebäude für sein Ingenieur-
büro. Er beantragt daher die Bebauung 
einer Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 
293 der Gemarkung Hafenhofen. Die-
ses Grundstück liegt im baurechtlichen 
Außenbereich, im Flächennutzungsplan 
ist eine Vorrangfläche für Wohnen ein-
geplant. Der Antragsteller beantragt, für 
diese Teilfläche eine Einbeziehungssat-
zung zu erlassen und die Erschließung 
provisorisch vorzunehmen, bis für das 
komplette Grundstück Fl.Nr. 293 ein 
Bebauungsplan erstellt wird. Die Verwal-
tung teilt mit, dass das Grundstück Fl.Nr. 
293 nicht durch eine Einbeziehungssat-
zung dem Innenbereich zugeordnet wer-
den kann, da das Gebiet durch die nörd-
lich gelegenen Baugebiete getrennt sind 
und daher keinerlei Zusammenhang zum 
Innenbereich vorhanden ist. Außerdem 
muss die bauliche Nutzung der einzube-
ziehenden Flächen durch die bauliche 
Nutzung des angrenzenden Bereichs 
entsprechend geprägt sein. Hier würde 
die gewerbliche Nutzung der angren-
zenden Wohnbebauung widersprechen. 
Eine Bebauung in diesem Bereich ist nur 
durch die Aufstellung eines Bebauungs-
planes möglich.

Beschluss:
Der Gemeinderat lehnt den gestellten 
Antrag ab.

Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Vorstellung der Außenanlagenplanung 
für den Dorfladen Haldenwang
Das Planungsbüro hat die Planung der 
Außenanlagen und der Terrasse vorge-
legt. Nach der Kostenschätzung erge-
ben sich Gesamtkosten in Höhe von 

152.954,52 Euro. Die Planung ist nach 
Rücksprache mit dem Amt für ländliche 
Entwicklung förderfähig. Der genaue 
Fördersatz kann noch nicht abschließend 
fixiert werden, da dies vom ALE erst nach 
Eingang der Planunterlagen und des 
Förderantrags festgelegt wird. Für die 
Förderung ist es notwendig, einen soge-
nannten „Durchführungsbeschluss der 
Maßnahme“ zu fassen. Aus den Reihen 
des Gemeinderates gab es in Bezug auf 
die geplanten Kosten und die Ausfüh-
rung massive Bedenken. Die Planung ist 
überdimensioniert. Es wurde vorgeschla-
gen, nur das in die Kostenschätzung 
einzustellen, was tatsächlich notwendig 
ist, z.B. die Terrasse, der behinderten-
gerechte Zugang und das Geländer. 
Die Parkplätze auf dem Grundstück 
müssen nicht sein. Zudem fehlten dem 
Gremium die Kosten für die Planung. Es 
wurde ebenfalls gefragt, ob es für die 
Gemeinde nicht kostengünstiger ist, die 
Umgestaltung ohne Förderungsantrag 
umzusetzen. Frau 1.Bgm. Egger erklärte 
dem Gremium, dass die Kostenschät-
zung für die Maßnahme in Absprache 
mit dem ALE getroffen wurde, damit ein 
möglichst hoher Förderprozentsatz für 
die Maßnahme erreicht werden kann. Die 
Umsetzung muss nicht wie im Plan auf-
gezeigt erfolgen. Der TOP wird zurückge-
stellt. Ein Termin mit dem ALE und dem 
Planer soll zeitnah stattfinden.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Planung 
und der Kostenschätzung zu und 
beschließt, das Vorhaben bei entspre-
chender Förderung durchzuführen.

Abstimmungsergebnis: 0 : 12

Information über die Verkehrsschau 
mit der Unteren Straßenverkehrsbe-
hörde, dem Staatlichen Bauamt und 
der Polizeiinspektion Burgau
Die Vorsitzende berichtete über die Ver-
kehrsschau mit der Unteren Straßenver-
kehrsbehörde, dem Staatlichen Bauamt 
und der Polizeiinspektion Burgau. Das 
Protokoll des Landratsamtes über die 
örtliche Verkehrsschau liegt vor. Die Vor-
sitzende berichtete, dass die in der Ver-
kehrsschau angesprochenen Anträge 
(GZ 10 – Versetzung Ortstafel, St 2025 
HW-Konzenberg Zusatzzeichen Radver-
kehr kreuzt) umgesetzt werden, abge-
lehnt wurde hingegen die Anbringung 
eines Verkehrsspiegels Einmündung 
Unterdorfstraße/Staatsstraße 2025).

Nachrüstung einer Straßenlampe am 
Fußweg zwischen der Römerstraße 
und der Hauptstraße in Haldenwang

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) hat 
der Gemeinde Haldenwang eine Kos-
tenschätzung für die Nachrüstung einer 
Straßenlampe am Fußweg zwischen der 
Römerstraße und der Hauptstraße unter-
breitet. Zur optimalen Ausleuchtung 
wären zwei Lampen erforderlich. Die 
Kosten belaufen sich auf ca. 4.000 Euro. 
Die vom Gemeinderat angedachte Solar-
lampe würde 3.000 Euro kosten, jedoch 
für die Beleuchtung des Weges keine 
ausreichende Wirkung zeigen.
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Beschluss:
Der Gemeinderat lehnt das Angebot der 
LEW ab. Die Gemeinde Haldenwang 
beschafft eine Solarleuchte, die es auf 
dem freien Markt zu kaufen gibt und wird 
diese in Eigenregie auf dem vorgesehe-
nen Platz aufstellen und montieren.

Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Terminfindung für ein Gespräch der 
Anlieger mit potentiellen Interessen-
ten für das geplante Gewerbegebiet 
Haldenwang
Es war Wunsch der Interessenten für 
das Gewerbegebiet Haldenwang, mit 
den Anliegern ein Gespräch über deren 
künftige Planungen zu führen. Als Termin 
wird Mittwoch, der 29.09.2021, 19:30 Uhr 
vorgeschlagen. Die Veranstaltung soll im 
Bürgersaal in Haldenwang mit Modera-
tion stattfinden. Die Gewerbetreibenden, 

die Interesse haben, sollen die Mög-
lichkeit bekommen sich vorzustellen mit 
einer begrenzten Redezeit von ca. 2 bis 
3 Minuten.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Terminvor-
schlag zu.

Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Senioren-Club Konzenberg
Liebe Seniorinnen und Senioren,
Leider musste unser beabsichtigter Seni-
orennachmittag im August auf Grund 
einer kurzfristig veränderten Coronalage 

abgesagt werden. Da ein unbeschwer-
tes Zusammenkommen immer noch nicht 
möglich ist und zudem im Oktober neue 
Coronaregeln herausgegeben werden 
sollen (Richtung unbekannt), sind hiermit 
die diesjährigen Seniorenveranstaltun-
gen vorläufig abgesagt. Sollte sich die 
Lage grundlegend zum Positiven ver-
ändern, werden wir selbstverständlich 
unsere gemeinsamen Veranstaltungen 
wieder abhalten.
Es grüßt Euch
Eure Senioren-Club Vorstandschaft

Landensberg
Gemeinde

Gemeinde Landensberg, Rathaus: Kirchweg 2, 89361 Landensberg
Erster Bürgermeister Johannes Böse
Mobil: 0174 2449587, E-Mail: gemeinde@landensberg.de • Internet: www.landensberg.de
Amtsstunden: Di.: 18:00 – 19:00 Uhr • Telefon: 08222 3666 • Fax: 08222 413488

BEKANNTMACHUNG
über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags

(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021)
Die Gemeinde bildet einen Eintragungsbezirk.

Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

Eintragungsbezirk Eintragungsraum
Nr. Abgrenzung 1) Bezeichnung und

genaue Anschrift
Öffnungszeiten barrierefrei

ja / nein
1 Gemeinde 

Landensberg
(alle Ortsteile)

Bürgerbüro der
Verwaltungsgemein-
schaft Haldenwang
Hauptstraße 28
89356 Haldenwang

Donnerstag 14.10.2021 
08:00-12:00 13:00-16:00
Freitag 15.10.2021 08:00-
12:00
Montag 18.10.2021 08:00-
12:00 13:00-16:00
Dienstag 19.10.2021 
08:00-12:00 13:00-16:00
Mittwoch 20.10.2021 
08:00-12:00 13:00-20:00
Donnerstag 21.10.2021 
08:00-12:00 13:00-16:00
Freitag 22.10.2021 08:00-
12:00
Samstag 23.10.2021 
09:00-11:00
Montag 25.10.2021 08:00-
12:00 13:00-16:00
Dienstag 26.10.2021 
08:00-12:00 13:00-16:00
Mittwoch 27.10.2021 
08:00-12:00 13:00-18:00

ja

2. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann 
sich nur in einem Eintragungsraum des 
Eintragungsbezirks eintragen, in des-
sen Wählerverzeichnis er/sie geführt 
wird. Die Stimmberechtigten haben 
ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Eintragung mitzubringen.
3. Stimmberechtigte, die einen Eintra-
gungsschein besitzen, können sich 
unter Vorlage ihres Personalauswei-
ses oder Reisepasses in die Eintra-
gungsliste eines beliebigen Eintra-
gungsraums in Bayern eintragen.
4. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann 
sein/ihr Stimmrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Stellvertre-
tung ist unzulässig; es besteht keine 
Möglichkeit, die Eintragung brieflich 
zu erklären. Die Eintragung kann 
nicht zurückgenommen werden.
5. Wer sich unbefugt einträgt oder 
sonst ein unrichtiges Ergebnis des 
Volksbegehrens herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft; der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 in Verbindung 
mit § 108d des Strafgesetzbuchs).
6. Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, für 
Sport und Integration nach Art. 84 
i.V.m. Art. 65 LWG, veröffentlicht im 
Staatsanzeiger Nr. 30 vom 30. Juli 
2021:

Zulassung eines Volksbegehrens auf
Abberufung des Landtags

Bekanntmachung
des Bayerischen Staatsministeriums 

des Innern,
für Sport und Integration

vom 27. Juli 2021 Nr. A1-1365-1-20
I.

Am 24. Juni 2021 wurde beim Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration die Zulassung 
eines Volksbegehrens auf Abberufung 
des Landtags beantragt.
Das Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration hat dem Zulas-
sungsantrag stattgegeben und macht 
den Gegenstand des Volksbegehrens 
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nach Art. 84 in Verbindung mit Art. 65 
Abs. 1 und 2 des Landeswahlgesetzes 
(LWG), § 88 Abs. 1 Nr. 1 der Landes-
wahlordnung (LWO) bekannt:

II.
Volksbegehren auf Abberufung des 

Landtags
„Die unterzeichneten Stimmberechtigten 
begehren gemäß Art. 83 des Landes-
wahlgesetzes die Abberufung des Baye-
rischen Landtags.“

III.
Die Eintragungsfrist beginnt am Don-
nerstag, dem 14. Oktober 2021, und 
endet am Mittwoch, dem 27. Oktober 
2021 (Art. 65 Abs. 1, 3 Sätze 1 und 2 
LWG). Während dieser Zeit halten die 
Gemeinden Eintragungslisten zum Ein-
trag der Unterzeichnungserklärungen 
bereit; die Antragsteller des Volksbe-
gehrens haben die Eintragungslisten 
den Landratsämtern und kreisfreien 
Gemeinden bis spätestens 29. Sep-
tember 2021 zuzuleiten (Art. 68 LWG, § 
78 LWO). Die Gemeinden machen nach 
Empfang der Eintragungslisten bekannt, 
wann und wo Eintragungen für das 
Volksbegehren geleistet werden können 
(§ 79 Abs. 1 LWO). Die Eintragungslisten 
für das Volksbegehren werden in allen 
Gemeinden Bayerns aufgelegt.
Als Beauftragter des Volksbegehrens 
wurde Herr Joachim Layer (Anschrift: 
Starzell 29, 84432 Hohenpolding; Tel. 
08084/5031266; E-Mail:j.layer@t-online.de),
als sein Stellvertreter Herr Karl Hilz 
(Anschrift: Zeitlerstr. 3, 80995 München; 
Tel. 089/1402591; E-Mail: karl.hilz@hilz-
muenchen.de) benannt (Art. 63 Abs. 2 
Satz 1 LWG).
Haldenwang, 29.09.2021

gez.

Frank Rupprecht

Geschäftsstellenleiter

Niederschlagswasser  
Landensberg
Durch die Einführung der gesplitteten 
Abwassergebühr in Landensberg wer-
den die Kosten der Abwasserbeseiti-
gung und -reinigung in Schmutz- und 
Niederschlagswassergebühr aufgeteilt.
Die bisher ermittelten gebührenrelevan-
ten Flächen können jedoch zwischen-
zeitlich durch Teilung, Flächenerwerb 
oder Veränderung der Bebauung oder 
Versiegelung so verändert worden sein, 
dass eine Ergänzung der Berechnungs-
daten erforderlich sein könnte.
Auch nicht genehmigungspflichtige 
Bauvorhaben oder Veränderungen der 
Flächenversiegelung können eine Ände-
rung in der Festsetzung der Nieder-
schlagswassergebühr zur Folge haben.
Laut gemeindlicher Satzung sind die 
Grundstückseigentümer verpflichtet, 
uns für die Berechnung der Gebühr für 
das Niederschlagswasser die maßgeb-
lich versiegelten Flächen bzw. Baumaß-
nahmen zeitnah mitzuteilen.
Ein entsprechender „Flächenerhebungs-
bogen“ kann bei der Verwaltungsge-

meinschaft Haldenwang, Tel.-Nr. 08222 
9676-26 angefordert werden. Außerdem 
finden Sie diesen Erhebungsbogen 
auch auf der Landensberger Homepage 
(www.landensberg.de)
Kommt der Grundstückseigentümer 
seinen Pflichten nicht nach, wird die 
Verwaltung die maßgebliche Fläche 
schätzen.
Verwaltungsgemeinschaft

-Haldenwang-

Auszug
aus der Gemeinderatssitzung 
Landensberg vom 15.09.2021
Antrag auf Bauvorbescheid zur Errich-
tung von zwei Doppelhäusern mit 
Stellplätzen auf dem Grundstück Fl.Nr. 
46/8 der Gemarkung Landensberg
Der Bauherr stellt einen Antrag auf Bau-
vorbescheid zur Errichtung von zwei 
Doppelhäusern mit Stellplätzen auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 46/8 der Gemarkung 
Landensberg. Das Grundstück befin-
det sich im unbeplanten Innenbereich. 
Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit 
beurteilt sich somit nach § 34 BauGB. 
Das Vorhaben fügt sich nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung in die Umge-
bungsbebauung ein. 
Das gemeindliche Einvernehmen kann 
somit erteilt werden. Nachrichtlich: Für 
das Grundstück wurde bereits eine Bau-
voranfrage zur Errichtung eines Mehrfa-
milienhauses gestellt.
Beschluss:

Dem Bauvorhaben wird das gemeindli-
che Einvernehmen erteilt.

Abstimmungsergebnis: 7 : 0

Anschaffung neuer Feuerwehrhelme 
für die Feuerwehr Landensberg und 
Glöttweng
Die Helme der Feuerwehr Landensberg 
und Feuerwehr Glöttweng sind in die 
Jahre gekommen und teilweise nicht 
mehr für den Einsatz unter Atemschutz 
im Innenangriff zugelassen. Deshalb 
wurden Helmmuster anprobiert und 
Angebote eingeholt. Die Feuerwehren 
haben sie für den Helm „Rosenbauer 
Heroes H 30“ entschieden. Es sollen 30 
für Landensberg 15 für Glöttweng und 5 
als Reserve angeschafft werden.
Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt, den Auf-
trag zu erteilen und die Feuerwehren mit 
neuen Helmen auszustatten.
Abstimmungsergebnis: 7 : 0

Feuerwehrhaus Glöttweng
Nach langem Warten ist es endlich 
soweit und die Feuerwehr Glöttweng 
konnte das neue Feuerwehrhaus bezie-
hen. Die Arbeiten am Gebäude sind 
abgeschlossen. Die Außenanlage ist 
durch die fleißigen ehrenamtlichen Hel-
fern der Feuerwehr Glöttweng in den 
letzten Zügen. Vielen Dank.

Tag der offenen Tür
Am 27.11.2021 ist ein Tag der offenen 
Tür geplant, wo alle die Möglichkeit 
haben, das Feuerwehrhaus zu besichti-
gen. Genauere Informationen folgen.

Einweihung
Die Einweihung ist für Mitte 2022 
geplant.
Ich bedanke mich im Namen der 
Gemeinde ganz herzlich bei allen ehren-
amtlichen Helfern für euer Engagement.
Johannes Böse

Erster Bürgermeister

Putzkraft für den 
Kindergarten 
Glöttweng gesucht
Die Gemeinde Landensberg sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Putz-
kraft für unseren Kindergarten Glött-
weng.
Bei Interesse melden Sie sich bitte beim 
Ersten Bürgermeister Johannes Böse 
per Mail an: gemeinde@landensberg.de 
oder Mobil unter der 0174 2449587.
Ich freue mich von Ihnen zu hören!
Johannes Böse

Erster Bürgermeister

FFW Landensberg
Dienst- und Mitgliederversammlung
Am Freitag, 22. Oktober 2021, findet im 
Vereinsheim Landensberg die Dienst- 
und Mitgliederversammlung der FFW 
Landensberg statt. Beginn ist 19:00 Uhr.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Bürgermeis-

ter
2. Bericht des 1. Kommandanten
3. Bericht des Jugendleiters
4. Ehrungen
5. Sonstiges
An diese Versammlung schließt sich die 
Mitgliederversammlung des Feuerwehr-
vereins Landensberg an. Dazu sind auch 
die passiven Mitglieder herzlich eingela-
den.
Tagesordnung:
1. Jahresbericht des Vorstandes
2. Kassenbericht
3. Entlastung der Vorstandschaft
4. Wünsche, Anträge, Sonstiges
Anträge zur Mitgliederversammlung kön-
nen beim 1. Vorstand Stephanie Fritz 
angemeldet werden. Die aktiven Mit-
glieder werden gebeten in Uniform zu 
erscheinen.
Wir bitten um Beachtung:
Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. 
Im Vereinsheim bitte die vorgeschrie-
benen 1,5m Abstand einhalten. Einlass 
nur mit 3G Nachweis: getestet, geimpft, 
genesen. Bis zum Einnehmen des Plat-
zes, besonders im Eingangsbereich, 
muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden.
Bitte merken Sie den Termin vor.
FFW Landensberg

Die Vorstandschaft
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Dorffreunde 
Glöttweng-Landensberg
Herbstzeit – Geisterzeit!
Wir möchten die schöne Herbstzeit 
mit den Kindern und Jugendlichen der 
Gemeinde gemeinsam nutzen und uns 
gemeinsam auf die Kalte Jahreszeit ein-
stimmen. Daher bieten wir am Samstag, 
23.10.2021 von 09:30 - ca. 11:30 Uhr 
folgendes Programm an:

Kürbisgeister schnitzen (ab 10 Jahren)
Passend zu Halloween schnitzen wir 
gemeinsam am Feuerwehrhaus Glött-
weng einen gruseligen Kürbis. Mitzubrin-
gen ist ein Schnitz- bzw. Taschenmesser 
und etwas zu trinken. Große Kürbisse 
haben wir dafür schon für euch besorgt. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher 
bitte baldmöglichst anmelden!
Materialkosten: Mitglieder Dorffreunde 
4€; Nichtmitglieder 8€
Treffpunkt: Feuerwehrhaus Glöttweng

Naturerlebniswanderung 
(ab 4 bis 9 Jahre)
Mit unseren kleinen Dorfbewohnern 
machen wir uns auf zu einer kleinen 
Naturerlebniswanderung in den Glött-
wenger Staatswald mit anschließender 
Bastelaktion. Mitbringen müsst ihr ledig-
lich etwas zu trinken.
Materialkosten: Mitglieder Dorffreunde 
2€; Nichtmitglieder 4€
Treffpunkt: Feuerwehrhaus Glöttweng
Anschließend treffen wir uns gemeinsam, 
bewundern unser Gebasteltes und die 
beleuchteten Kürbisgesichter und essen 
eine Kleinigkeit.
Anmeldung bei Johanna Hofgärtner 
0151/17868631 oder Martina Page 
0173/5739456.

In eigener Sache
Unsere Vereinsgründung ist bald 
abschlossen. Wir freuen uns daher, neue 
Mitglieder begrüßen zu dürfen. Mitma-
chen kann jeder, der Spaß am dörflichen 
Leben, Traditionen und Aktivitäten hat. 
Jeder kann sich gerne auch mit seinen 
Möglichkeiten und Interessen einbrin-
gen. Eine ausführliche Vereinsbeschrei-
bung, die gewählte Vorstandschaft und 
was wir alles vorhaben, findet ihr unter 
www.dorffreunde-gloettweng-landens-
berg.de oder auf Instagram unter dorf-
freunde_gloettweng
Auch steht hier unsere Beitrittserklärung 
zum Download bereit. Wer Fragen hat 
kann sich jederzeit bei Johanna Hofgärt-
ner 0151/17868631 oder Martina Page 
0173/5739456 oder per E-Mail an info@
dorffreunde-gloettweng-landensberg.de 
melden.

Spielvereinigung 
Glöttweng-Landensberg e.V.
Einladung Vorstandschaftssitzung
Die nächste Vorstandschaftssitzung fin-
det

am Donnerstag, 21. Oktober 2021, 
Beginn: 19.30 Uhr
im Vereinsheim in Landensberg statt.
Eine Einladung erfolgt noch an alle Vor-
standschaftsmitglieder.

Kinder- und Jugendturnen
Jeden Mittwoch in der Turnhalle der 
Grundschule Röfingen.

Gruppe: Minis um 15:30 Uhr
Kinder um 16:30 Uhr
Teenies: 17:30 Uhr.

Die Übungsleiterinnen Page Martina, 
Hofgärtner Johanna, Lena und Annika 
Ritter freuen sich auf zahlreichen 
Besuch.
Wir freuen uns auf interessierte Kinder im 
Alter von 3 -16 Jahren, die gerne Sport 
in unseren Gruppen machen wollen. 
Gerne dürft ihr zum Schnuppertraining 
kommen. Weitere Informationen an die 
Gruppen erfolgen über die WhatsApp-
Gruppen durch die Übungsleiterinnen.

Angebot Bayern für Grundschüler
Die Grundschüler erhalten an der Grund-
schule Gutscheine für Sportaktivitäten, 
die dann für einen Mitgliedsbeitrag beim 
Sport in Sportvereinen eingelöst werden 
können. Das ist ein großer Anreiz zu 
unserem Kinder- und Jugendsport. Wir 
hoffen auf zahlreiches Interesse.

Gymnastikgruppe
Jeden Montag, 19:30 Uhr Gymnastik 
im Vereinsheim in Landensberg mit ÜL 
Elisabeth Hohenögger. Interessenten, 
egal ob Frauen oder Männer sind herz-
lich willkommen.

Stuhlgymnastikgruppe
Jeden Mittwoch im Vereinsheim in 
Landensberg mit ÜL Erika Hildensper-
ger.

Gruppe 1: 09:30 - 10:15 Uhr
Gruppe 2: 10:20 - 11:05 Uhr.

Senioren (Frauen und Männer) im Alter 
von 60 bis über 80 Jahren, die etwas für 
ihre Gesundheit und Bewegung tun wol-
len und auch Kontakt suchen, sind bei 
uns mit Sport und Spaß herzlich willkom-
men. Es werden Übungen für Muskeln, 
Gelenke, Koordinationsübungen und 
Übungen der Reaktionsfähigkeit durch-
geführt.
Information und Anmeldung bei unserer 
Gruppenleiterin Ingeborg Heitz-Winkler, 
Tel. 08222 9658081.

Fußball-Altherren-Spielgemeinschaft 
Glöttweng-Landensberg
Training jeden Dienstag, 19:30 Uhr, 
Sportplatz Landensberg mit ÜL Mat-
thias Mayr.
Bitte WhatsApp der Gruppe wegen Trai-
ningsabsage beachten.
Wer Interesse am Fußballspielen hat und 
über 32 Jahre alt ist, kann gerne am Trai-
ning teilnehmen.

Ü40-Männersport-Freizeitgruppe
Jeden Donnerstag, 20:30 Uhr, Turn-
halle Grundschule Röfingen, Volley-
ball mit Gruppenleiter Theo Merk. Wer 
gerne Sport macht und Kameradschaft 
pflegt, ist bei uns herzlich willkommen. 

Information bei Merk Theo, Mobil: 0152 
33945442

Yoga-Kurse 2021
Wer Interesse an einem Yoga-Kurs hat, 
erhält Informationen bei unserer Yoga-
lehrerini Birgit Weschta: Telefon: 08222 
9616551 Mobil: 0152 23307209, E-mail: 
birgit.weschta@t-online.de
Aktuelle Informationen 
auf unserer Webseite:
www.sportverein-gloettweng-landens-
berg.de
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BEKANNTMACHUNG
über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags

(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021)
Die Gemeinde bildet einen Eintragungsbezirk.

Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

Eintragungsbezirk Eintragungsraum
Nr. Abgrenzung 1) Bezeichnung und 

genaue Anschrift
Öffnungszeiten barrierefrei 

ja / nein
1 Gemeinde 

Röfingen 
(alle Ortsteile)

Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemeinschaft 
Haldenwang 
Hauptstraße 28 
89356 Haldenwang

Donnerstag 
14.10.2021 08:00-
12:00 13:00-16:00
Freitag 15.10.2021 
08:00-12:00
Montag 18.10.2021 
08:00-12:00 13:00-
16:00
Dienstag 19.10.2021 
08:00-12:00 13:00-
16:00
Mittwoch 20.10.2021 
08:00-12:00 13:00-
20:00
Donnerstag 
21.10.2021 08:00-
12:00 13:00-16:00
Freitag 22.10.2021 
08:00-12:00
Samstag 23.10.2021 
09:00-11:00
Montag 25.10.2021 
08:00-12:00 13:00-
16:00
Dienstag 26.10.2021 
08:00-12:00 13:00-
16:00
Mittwoch 27.10.2021 
08:00-12:00 13:00-
18:00

ja

6. Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, für 
Sport und Integration nach Art. 84 
i.V.m. Art. 65 LWG, veröffentlicht im 
Staatsanzeiger Nr. 30 vom 30. Juli 
2021:

Zulassung 

eines Volksbegehrens auf
Abberufung des Landtags

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums 

des Innern,
für Sport und Integration

vom 27. Juli 2021 Nr. A1-1365-1-20
I.

Am 24. Juni 2021 wurde beim Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration die Zulassung 
eines Volksbegehrens auf Abberufung 
des Landtags beantragt.
Das Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration hat dem Zulas-
sungsantrag stattgegeben und macht 
den Gegenstand des Volksbegehrens 
nach Art. 84 in Verbindung mit Art. 65 
Abs. 1 und 2 des Landeswahlgesetzes 
(LWG), § 88 Abs. 1 Nr. 1 der Landes-
wahlordnung (LWO) bekannt:

II.
Volksbegehren auf Abberufung des 

Landtags
„Die unterzeichneten Stimmberechtigten 
begehren gemäß Art. 83 des Landes-
wahlgesetzes die Abberufung des Baye-
rischen Landtags.“

III.
Die Eintragungsfrist beginnt am Don-
nerstag, dem 14. Oktober 2021, und 
endet am Mittwoch, dem 27. Oktober 
2021 (Art. 65 Abs. 1, 3 Sätze 1 und 2 
LWG). Während dieser Zeit halten die 
Gemeinden Eintragungslisten zum Ein-
trag der Unterzeichnungserklärungen 
bereit; die Antragsteller des Volksbe-
gehrens haben die Eintragungslisten 
den Landratsämtern und kreisfreien 
Gemeinden bis spätestens 29. Sep-
tember 2021 zuzuleiten (Art. 68 LWG, § 
78 LWO). Die Gemeinden machen nach 
Empfang der Eintragungslisten bekannt, 
wann und wo Eintragungen für das 
Volksbegehren geleistet werden können 
(§ 79 Abs. 1 LWO). Die Eintragungslisten 
für das Volksbegehren werden in allen 
Gemeinden Bayerns aufgelegt.

Als Beauftragter des Volksbegehrens 
wurde Herr Joachim Layer (Anschrift: 
Starzell 29, 84432 Hohenpolding; Tel. 
08084/5031266; E-Mail:j.layer@t-online.
de),
als sein Stellvertreter Herr Karl Hilz 
(Anschrift: Zeitlerstr. 3, 80995 München; 
Tel. 089/1402591; E-Mail: karl.hilz@hilz-
muenchen.de) benannt (Art. 63 Abs. 2 
Satz 1 LWG).
Haldenwang, 29.09.2021

gez.

Frank Rupprecht

Geschäftsstellenleiter

Röfingen
Gemeinde

Gemeinde Röfingen, Rathaus: Augsburger Str. 60, 89365 Röfingen
Erster Bürgermeister Johann Brendle
E-Mail: gemeinde@roefingen.de • Internet: www.roefingen.de 
Amtsstunden: Mo.: 18:00 – 20:00 Uhr • Telefon: 08222 2783 • Fax: 08222 9668343

2. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann 
sich nur in einem Eintragungsraum 
des Eintragungsbezirks eintragen, 
in dessen Wählerverzeichnis er/sie 
geführt wird. Die Stimmberechtigten 
haben ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Eintragung mitzubrin-
gen.
3. Stimmberechtigte, die einen Eintra-
gungsschein besitzen, können sich 
unter Vorlage ihres Personalauswei-
ses oder Reisepasses in die Eintra-
gungsliste eines beliebigen Eintra-
gungsraums in Bayern eintragen.

4. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann 
sein/ihr Stimmrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Stellvertre-
tung ist unzulässig; es besteht keine 
Möglichkeit, die Eintragung brieflich 
zu erklären. Die Eintragung kann 
nicht zurückgenommen werden.
5. Wer sich unbefugt einträgt oder 
sonst ein unrichtiges Ergebnis des 
Volksbegehrens herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft; der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 in Verbindung 
mit § 108d des Strafgesetzbuchs).
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Bauvoranfrage Fl.-Nr. 95, Gemarkung 
Roßhaupten
Ein Bauträger, beabsichtigt auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 95, Gemarkung. Roß-
haupten den Neubau von zwei Doppel-
häusern und einem Einfamilienhaus
Beschluss:
Der Gemeinderat stellt bei der Vorlage 
einer konkreten Planung die Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens in 
Aussicht.
Folgende Kriterien sind zu erfüllen:
Die Zufahrt muss über die Schulstraße 
erfolgen und es müssen genügend Park-
plätze auf dem Grundstück zur Verfü-
gung gestellt werden.
Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Stadt Burgau Bike & Ride Baumaß-
nahme am Bahnhof;

hier: Kostenbeteiligung der Gemeinde 
Röfingen und Haldenwang
Die Stadt Burgau beabsichtigt die Anla-
gen der Fahrradstellplätze am Bahnhof 
zu erneuern.
Der Bauausschuss der Stadt hat bereits 
über die Anlage von Fahrradstellplät-
zen am Bahnhof beraten. Ein Beschluss 
wurde noch nicht gefasst.
Die Realisierung eines neuen Fahrradun-
terstellplatzes östlich der Bahnlinie soll 
von einer Mitfinanzierung der Gemein-
den Röfingen und Haldenwang abhän-
gig gemacht werden.
Die reine Anschaffung von 24 über-
dachten Fahrradstellplätzen würde ca. 
26.000,- € brutto kosten.
Weitere Kosten verursacht die Funda-
mentierung und der Abbau der alten 
Anlage. Außerdem ist der Platz und 
die Treppe zur Unterführung in einem 
schlechten Zustand, so dass hierfür 
ebenfalls Kosten anfallen dürften.
Im Rahmen der Bike & Ride Offensive 
werden bis zu 70 % der zuwendungsfä-
higen Investitions- und Installationsaus-
gaben vom Bund übernommen.
Für die Anlage auf der Ostseite der 
Bahnanlagen für eine Sammelschließ-
anlage für 24 Fahrräder fallen folgende 
grob ermittelten Kosten an: Die einmali-
gen Anschaffungskosten werden bezu-
schusst.
Für die Sammelschließanlage betragen 
demnach die Kosten:
1. Lieferung der Fahrradstellplätze: 
58.000,-- €
2. Abbau und Entsorgung des Bestan-
des durch den Bauhof 2.000,-- €
3. Fundamentierung und Aufbau durch 
den Bauhof 3.000,-- €
4. Sanierung des Umfeldes (also Asphalt 
raus; neuer Asphalt,
5. neue Treppen, evtl. Beleuchtung, etc.) 
360 m² x 70,- € / m² 25.200,-- €Summe: 
88.200,-- €
Abzgl. 70 % Zuschuss: 61.740,-- €
Verbleibender Eigenanteil Gemeinde
Röfingen und Haldenwang  26.460,-- €
Auf Vorschlag der Stadt Burgau wäre auf 
Röfinger Seite nicht nur eine Sammel-
schließanlage sondern auch überdachte 
Fahrradständer zweckmäßig. Danach 
würden folgende Kosten anfallen.

Bauantrag zum Neubau eines Wohn-
hauses mit Doppelgarage auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 1185/4, Gemarkung 
Röfingen
Die Grundstücksbesitzer beantragen 
den Neubau eines Wohnhauses mit Dop-
pelgarage auf ihrem Grundstück Fl.Nr. 
1185/4 der Gemarkung Röfingen. Das 
Grundstück liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Kirlesberg - Ost“ in 
Röfingen.
Das Bauvorhaben entspricht den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes „Kir-
lesberg - Ost“ und ist nach Art. 64 
BayBO vom Genehmigungsverfahren 
freizustellen.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag 
zu.
Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Bauantrag zum Neubau eines Einfami-
lienhauses mit Doppelgarage auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 1185/2, Gemarkung 
Röfingen
Die Grundstücksbesitzer aus Röfingen 
planen den Neubau eines Wohnhauses 
mit Doppelgarage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 1185/2 der Gemarkung Röfingen. 
Das Grundstück liegt im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes „Kirlesberg 
Ost“.
Die Doppelgarage soll im Osten die Bau-
grenze überschreiten und direkt an der 
Grenze zum Fußweg errichtet werden. 
Laut § 23 Abs. 5 der Baunutzungsver-
ordnung ist die Errichtung von Nebenge-
bäuden auch außerhalb der Baugrenzen 
möglich.
Da dem Bauvorhaben bereits durch eine 
Bauvoranfrage das gemeindliche Einver-
nehmen erteilt wurde, wurde der Bauan-
trag vorzeitig zur weiteren Entscheidung 
dem Landratsamt Günzburg vorgelegt.
Beschluss:
Der Gemeinderat erteilt dem Bauan-
trag bezüglich der Überschreitung der 
Baugrenze im Osten des Grundstückes 
Fl.Nr. 1185/2 durch die Doppelgarage 
nachträglich das gemeindliche Einver-
nehmen und gleichzeitig die Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes „Kirlesberg-Ost“.
Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Bauantrag zum Wohnhausneubau mit 
Doppelgarage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 1187/6, Gemarkung Röfingen
Die Grundstücksbesitzer aus Röfingen 
beantragen den Wohnhausneubau mit 
Doppelgarage auf dem Grundstück Fl.-
Nr. 1187/6 der Gemarkung Röfingen. 
Das Grundstück liegt im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes „Kirlesberg 
Ost“ in Röfingen.
Das Bauvorhaben entspricht den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes „Kir-
lesberg Ost“ und ist nach Art. 64 BayBO 
vom Genehmigungsverfahren freizustel-
len.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag 
zu.
Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Informationen
aus der letzten Gemeinderatssitzung 
vom 13. September 2021
Verabschiedung von Frau Gemeinderätin 
Waltraud Huttner
Frau Waltraud Huttner gehörte seit 
08.05.1996 dem Gemeinderat Röfingen 
an. Mit Schreibein vom 19.07.2021 hat 
Frau Huttner um Entbindung von Ihrem 
Ehrenamt gebeten, dem der Gemeinderat 
mit Beschluss vom 26.07.2021 nachkam.

Vereidigung von Herrn Stefan Hoss 
als Nachrücker von Frau Waltraud 
Huttner
Herr Stefan Hoss hat fristgerecht am 
12.08.2021, eingegangen bei der 
Gemeinde am 12.08.2021, schrift-
lich erklärt, dass er das Ehrenamt als 
Gemeinderatsmitglied der Gemeinde 
Röfingen als Nachrücker für Frau Wal-
traud Huttner annimmt. In der heutigen 
Sitzung wurde er von Herrn Ersten Bür-
germeister Johann Brendle vereidigt. 
Hierzu sprach Herr Hoss die Eidesformel.

Bestellung eines neuen Mitglieds in 
den Abwasserzweckverband Halden-
wang-Röfingen
Bisher war Frau Waltraud Huttner Dele-
gierte im Abwasserzweckverband 
Haldenwang-Röfingen. Nachdem Frau 
Huttner aus dem Gemeinderat ausge-
schieden ist, muss das Versammlungs-
mitglied neu bestimmt werden.
Der Vorsitzende schlägt vor, Herrn Ste-
fan Hoss in den Abwasserzweckverband 
Haldenwang-Röfingen zu entsenden.
Beschluss:
Herr Stefan Hoss wird als Delegierter in 
den Abwasserzweckverband Halden-
wang-Röfingen bestellt.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0

Bestellung eines neuen Mitglieds in 
den Wasserzweckverband Halden-
wang-Röfingen
Bisher war Frau Waltraud Huttner Dele-
gierte im Wasserzweckverband Halden-
wang-Röfingen. Nachdem Frau Huttner 
aus dem Gemeinderat ausgeschieden 
ist, muss das Versammlungsmitglied neu 
bestimmt werden.
Der Vorsitzende schlägt vor, Herrn Stefan 
Hoss in den Wasserzweckverband Hal-
denwang-Röfingen zu entsenden.
Beschluss:
Herr Stefan Hoss wird als Delegierter in 
den Wasserzweckverband Haldenwang-
Röfingen bestellt.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0

Bestellung eines Seniorenreferenten
Frau Waltraud Huttner ist aus dem 
Gemeinderat ausgeschieden. Sie wurde 
in der konstituierenden Sitzung des 
Gemeinderats neben Frau Gemeinderätin 
Ingrid Osterlehner zur Seniorenreferentin 
bestellt. Für die ausgeschiedene Referen-
tin sollte ein Nachfolger bestimmt werden.
Beschluss:
Herr Stefan Hoss wird als weiterer Senio-
renreferent bestellt.
Abstimmungsergebnis: 11 : 0
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 Fotos: Ralf König

Spielplatz am Holunderweg 
fertig gestellt
Nachdem die ersten Häuser im Bau-
gebiet Holunderweg (ehemals Kirles-
berg-Ost) bereits fertig gestellt sind, 
gibt es nun auch einen Spielplatz für 
die Jugend in der Gemeinde.
Begonnen wurde das Projekt im Herbst 
2020. Die Gemeinderatsmitglieder 
Kathrin Zahler, Dominik Osterlehner 
und Christian Kubina machten sich 
Gedanken über Spielgeräte und deren 
Positionierung. Natürlich sollte für jede 
Altersgruppe etwas dabei sein. Anfang 
November 2021 wurde das erste Mal 
Kontakt mit der Firma Mayer aus Alten-
markt an der Alz aufgenommen. Diese 
Firma hatte bereits die Spielgeräte für 
den Kinderspielplatz in Roßhaupten 
geliefert. Basierend auf den Vorgesprä-
chen, lieferte die Firma Mayer Ende 
November das erste Angebot. Da das 
Spielplatzgelände ein Gefälle aufweist, 
fand am 09.12.2020 bei Schneetreiben 
ein Vororttermin mit Herrn Weber von der 
Firma Mayer statt. Dort wurden noch-
mals einige Änderungen besprochen, 
die schließlich in das finale Angebot, das 
man Ende Januar 2021 erhielt, Eingang 
fanden. Das Angebot wurde im Gemein-
derat vorgestellt und einstimmig befür-
wortet. Die Kosten belaufen sich auf gut 
30.000 Euro. Ende April 2021 wurden die 
Geräte schließlich geliefert und im Juni 
2021 wurde mit dem Aufbau begonnen. 
Die Arbeiten wurden durch fleißige und 
fachkundige Arbeiter aus der Gemeinde 
ausgeführt. Verantwortlich zeichneten 
Michael Mück, Benjamin Pohl, Sebas-
tian Egger und Josef Huttner. Ende Juni 
wurde schließlich der Rasen gesät.
Im Herbst werden noch ein paar Schat-
tenbäume gepflanzt werden. Sitzgele-
genheiten müssen auch noch beschafft 
werden. Vielleicht finden sich ja in der 
Gemeinde entsprechende Spender.

prüfen, ob die zentrale Lüftungsan-
lage der Grundschule (Turnhalle und 
WC) zum Belüften der Klassenräume 
erweitert werden kann.

• Aus dem Gemeinderat kam der 
Wunsch, dass wenn es die Corona-
Maßnahmen zulassen, die Sitzungen 
wieder in Röfingen stattfinden sollen.

• Aus dem Gemeinderat kam die An-
merkung, dass Baufahrzeuge und/
oder die neuen Hausbesitzer mit ih-
ren PKW`s, ständig das Grundstück 
des alten Feuerwehrhauses in der 
Sonnenstraße überfahren. Es soll mit 
den Verantwortlichen der Feuerwehr 
besprochen werden, ob und wann 
das Grundstück des alten FFW – 
Hauses eingefriedet werden soll.

Verabschiedung von 
Frau Gemeinderätin  
Waltraud Huttner
Frau Waltraud Huttner wurde in der letz-
ten Gemeinderatssitzung am 13.09.2021 
als Gemeinderätin verabschiedet. Sie 
hat sich über 25 Jahre als Gemeinderä-
tin für die Gemeinde Röfingen verdient 
gemacht.
Über viele Jahre hat Sie als Gemeinde-
wahlleiterin im Wahlbezirk Röfingen Ver-
antwortung übernommen.
Als Seniorenbeauftragte organisierte sie 
viele Jahre die Seniorentreffen für die 
Röfinger und Roßhaupter Bürger.
Frau Huttner war Delegierte in den Was-
ser- und Abwasserzweckverbänden 
Röfingen und Haldenwang.
Für die örtlichen Vereine in Röfingen 
war Frau Huttner sehr engagiert und hat 
diese fest unterstützt.
Herr 1. Bürgermeister Hans Brendle hat 
sich im Namen der Gemeinde Röfingen 
bei Frau Waltraud Huttner für Ihr 25 jäh-
riges höchst zuverlässiges Engagement 
im Ehrenamt sehr herzlich bedankt.

Frau Huttner, Herr Erster Bürgermeister 
Hans Brendle Foto: Peter Wieser

Kirlesberg-Ost 
wird zum Holunderweg
Das letztes Jahr fertiggestellte Bauge-
biet lief unter dem Arbeitstitel „Kirles-
berg-Ost“. Zwischenzeitlich hat sich der 
Gemeinderat mehrheitlich auf Holunder-
weg als offiziellen Straßennamen für die 
dort verlaufende Straße geeinigt. An den 
entsprechenden Stellen am Eingang des 
Baugebietes wurden nun entsprechende 
Straßenschilder aufgestellt.

Lieferung der Fahrradstell-
plätze:(58.000,- + 26.000,- ] 84.000,-- €
1. Abbau und Entsorgung des Bestan-
des durch den Bauhof 2.000,-- €
2. Fundamentierung und Aufbau durch 
den Bauhof 3.000,-- €
3. Sanierung des Umfeldes (also Asphalt 
raus; neuer Asphalt,
neue Treppen, evtl. Beleuchtung, etc.) 
360 m² x 70,- € / m² 25.200,-- €
Summe: 114.200,-- €
Abzgl. 70 % Zuschuss: 79.940,-- €
Verbleibender Eigenanteil Gemeinde 
Röfingen und Haldenwang 34.260,-- €
Dritter Vorschlag:
Im Rahmen der Bike & Ride Offensive 
werden bis zu 70 % der zuwendungsfä-
higen Investitions- und Installationsaus-
gaben vom Bund übernommen.
Für die Anlage auf Röfinger Seite würden 
folgende Kosten entstehen:
1. Lieferung der Fahrradstellplätze: 
26.000,00 €
2. Abbau und Entsorgung des Bestan-
des durch den Bauhof 2.000,00 €
3. Fundamentierung und Aufbau durch 
den Bauhof 3.000,00 €
4. Sanierung des Umfeldes (also Asphalt 
raus, neuer Asphalt,
neue Treppen, evtl. Beleuchtung, etc.) 
360 m² x 70,00€/m² 25.200,00 €
Summe: 56.200,00 €
Abzgl. 70 % Zuschuss 39.340,00 €
Verbleibender Eigenanteil Gemeinde 
Röfingen und Haldenwang 16.860,00 €
Beschluss:
Die Gemeinde Röfingen beteiligt sich an 
den Kosten der Bike & Ride- Maßnahme.
Abstimmungsergebnis: 1 : 11

Erweiterung einer bestehenden orts-
festen Funkanlage der Telefonica Ger-
many GmbH
Mit Schreiben vom 16.08.2021 teilt die 
Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, 
Teltow, mit, dass die bestehende orts-
feste Funkanlage am Standort Hühleweg 
41, Röfingen, um eine LTE- und 5G-Sen-
deanlage erweitert wird.
Die Gemeinde erhält die Information auf 
Grundlage von § 7a der 26. BImSchV 
und bestehender Vereinbarungen über 
den Informationsaustausch beim Ausbau 
der Mobilfunknetze.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt davon Kenntnis.
Abstimmungsergebnis: 12 : 0

Verschiedenes, Anträge und Anfragen
• Der Vorsitzende informierte den Ge-

meinderat über die Organisationsän-
derung der Mittagsbetreuung in der 
Grundschule.

• Des Weiteren berichtete er über den 
technischen Abnahmebericht des 
neuen Spielplatzes im Neubaugebiet 
„Kirlesberg-Ost“.

• Ferner teilte er dem Gremium mit, 
dass für die Grundschule Röfingen 
pro Klassenzimmer je nach Raum-
größe 2 bis 3 Luftreinigungsgeräte 
angeschafft wurden. Zusätzlich wur-
de ein Ingenieurbüro beauftragt zu 
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Die Kindergartenkinder und das Perso-
nal bedankt sich recht herzlich bei Fami-
lie Zahler für einen unvergesslichen Tag 
– Daumen hoch!

 Foto: Kindertagesstätte Schwalbennest

Jugendfeuerwehr  
Röfingen-Roßhaupten
Volle „Action“ beim Aktionstag
Endlich war es soweit! Unser Aktions-
tag der Jugendfeuerwehr Röfingen-
Roßhaupten konnte am 18.09.2021 unter 
den aktuell geltenden Hygienemaßnah-
men auf dem Sportplatz in Roßhaupten 
stattfinden. Nachdem die Jugendleitung 
leider feststellen musste, dass kaum 
Nachwuchs Interesse für die Feuer-
wehr zeigt, ließen sich die vier Jugend-
leiter eine etwas aufwändigere Aktion 
einfallen, um Interesse zu wecken: Die 
Jugendleiterinnen der freiwilligen Feu-
erwehr Röfingen, Carolin Egger und 
Karina Bayr, liefen Anfang des Jahres 
von Haus zu Haus und führten bei 72 
Jugendlichen, im Alter von 11-16 Jah-
ren, eine Befragung durch. Dabei zeigte 
sich, dass durchaus Interesse bei der 
ganz jungen Generation vorhanden ist. 
Nachdem ein geeigneter Termin für ein 
Treffen angesetzt war, begannen die 
Planungen. Es wurden in beiden Orts-
teilen personalisierte Einladungen mit 
QR-Code zur Anmeldung ausgeteilt. Mit 
Hilfe der bestehenden Jugendgruppe 
der freiwilligen Feuerwehr Röfingen-Roß-
haupten und den Jugendleitern konnten 
wir durch wöchentliche Zusammenkünfte 
einiges auf die Beine stellen. Beispiels-
weise wurde ein neues Brandhaus, ein 
Holzlabyrinth sowie ein Spendenmänn-
chen und diverse Stationstafeln gebaut. 
Unsere beiden Jugendleiter Florian Tip-
pel und Sebastian Stanger übernahmen 
hierbei die handwerklichen Tätigkeiten. 
Nun waren wir bestens auf unseren Akti-
onstag vorbereitet. Die Jugendlichen der 
Freiwilligen Feuerwehr Röfingen-Roß-
haupten trafen sich am Samstag, dem 
18.09.2021, bereits um 9 Uhr, um alle 
Stationen aufzubauen. Um 14 Uhr wurde 
unser Aktionstag offiziell durch unseren 
1. Bürgermeister Hans Brendle eröffnet. 
Um alle Beteiligten besser kennen zu 
lernen, wurde anfangs ein „Kennenlern-
spiel“ durchgeführt. Des Weiteren wur-
den die Neulinge in Gruppen eingeteilt, 
in denen sie bei den einzelnen Stationen 

gehoben. Dies hatte zur Folge, dass 
mancher Autofahrer auf den wenigen 
hundert Metern bis zum Röfinger Orts-
schild wieder stark beschleunigte um am 
Ortseingang wieder massiv abzubrem-
sen. Anlieger beklagten sich regelmä-
ßig über die unnütze Geräuschentwick-
lung und sinnlose Umweltbelastung. Die 
Gemeinde hatte bislang wenig Möglich-
keiten, weil die Beschilderung der ehe-
maligen Staatsstraße übergeordneten 
Behörden oblag.
Längere Zeit nach der der Fertigstel-
lung der Umgehungsstraße wurde die 
Straße zu einer Ortsverbindungsstraße 
herabgestuft. Die Gemeinde Röfingen 
ist somit zwar Straßenbaulastträger, hat 
aber entsprechend mehr Möglichkeiten 
hinsichtlich der Beschilderung. Von die-
ser Möglichkeit wurde nun Gebrauch 
gemacht und das Tempolimit wie ein-
gangs beschrieben bis zum Ortseingang 
ausgeweitet.

 Foto: Ralf König

NRW Röfingen
Brennholz / Käferholz für 
Selbstwerber abzugeben
Näheres erfahren Sie beim 1. Vorstand 
Hubert Baumeister unter 0152 01911917.

Kindertagesstätte  
Schwalbennest
Kindergarten Schwalbennest war 
Gast bei Zahler´s Kartoffelacker
Der Kindergarten Schwalbennest wurde 
wie jedes Jahr zur Kartoffelernte von 
Familie Zahler eingeladen. Mit vollge-
packtem Rucksack wanderten die Kinder 
gemeinsam zum Kartoffelfeld. Dort ange-
kommen, machten Sie erst einmal Pick-
nick und ließen sich die mitgebrachte 
Brotzeit aus dem eigenen Rucksack so 
richtig schmecken. Frisch gestärkt und 
voller Freude, sammelten die Kinder die 
Kartoffeln auf, entdeckten Käfer, Regen-
würmer,... . Die Arbeit wurde zum Spiel 
und so entstand aus Kartoffelkraut ein 
Lagerfeuer indem die Kartoffeln in der 
Phantasie der Kinder geröstet wurden. 
Es war wie jedes Jahr ein uriger, gelun-
gener, spannender und ein außerordent-
lich erfreulicher Tag.

Die Gemeinde hofft, dass sich unsere 
Kinder und Jugendlichen über den 
neuen Spielplatz freuen und dort schöne 
Stunden erleben werden.
Weiterhin möchte sich die Gemeinde 
Röfingen bei den oben genannten 
Gemeinderäten für das Vorantreiben des 
Projektes und bei den Gemeindearbei-
tern für den sachkundigen Aufbau der 
Geräte bedanken.
Hier noch ein paar Momentaufnahmen 
des Aufbaus.

 

 

 

 Fotos: Kathrin Zahler

Zusätzliche Bilder sind unter https://
www.roefingen.de/brger-und-rathaus/
was-tut-sich zu finden.

Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf 70 km/h
Auf der Verbindungsstraße zwischen 
Röfingen und Scheppach gilt nun ein 
Tempolimit von 70m km/h von der Ein-
mündung nach Scheppach (in Richtung 
ALKO) bis zum Ortseingang Röfingen. 
Bislang galt die Beschränkung nur im 
Bereich der besagten Einmündung. 
Nach der Einfahrt nach Gut Unterwald-
bach wurde die Beschränkung auf-
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UWRR e.V.
Einladung Generalversammlung 
UWRR e.V.
Die Unabhängigen Wähler laden alle Mit-
glieder, Gönner und Freunde sowie alle 
Bürger der Gemeinde zu unserer Gene-
ralversammlung herzlich ein.
Die Versammlung findet am Donnerstag, 
den 28.10.2021 um 19:00 Uhr im Gast-
haus Zahler, Röfingen statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Totengedenken
4. Tätigkeitsbericht für das Vereins-

jahr 2019
5. Kassenbericht für das Vereinsjahr 

2019
6. Bericht der Kassenprüfer für das 

Vereinsjahr 2019
7. Entlastung der Vorstandschaft für 

das Vereinsjahr 2019
8. Tätigkeitsbericht für das Vereins-

jahr 2020
9. Kassenbericht für das Vereinsjahr 

2020
10. Bericht der Kassenprüfer für das 

Vereinsjahr 2020
11. Entlastung der Vorstandschaft für 

das Vereinsjahr 2020
12. Satzungsänderungen
13. Neuwahl der Vorstandschaft (1. 

Vorsitzender, 2. Vorsitzender, Kas-
sierer, Schriftführer)

14. Neuwahl der Kassenprüfer für die 
nächsten 2 Jahre

15. Diskussion, Wünsche, Anträge
Jedes Vereinsmitglied kann bis spätes-
tens 21.10.2021 schriftlich beim 1. Vor-
stand beantragen, dass weitere Punkte 
auf die Tagesordnung gesetzt werden.
Wir bitten Sie, die allgemeinen Hygiene- 
und Abstandsregeln einzuhalten. Auch 
bei uns gilt die 3G-Regel. Bitte entspre-
chende Nachweise mitbringen. Bei Ände-
rungen der Verordnungen behalten wir 
uns eine Absage der Veranstaltung vor.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!
Ralf König
1. Vorstand

Musikkapelle Röfingen
Ein herzliches Vergelt´s Gott
Liebe Musikfreunde,
wir sagen Danke für die zahlreichen 
Besucher am 18.09.2021 zum Biergar-
tenabend beim Gasthof Zahler. Uns hat 
es sehr viel Spaß gemacht, nach einer so 
langen Zeit wieder vor Publikum zu musi-
zieren und gemeinsam mit Ihnen das 
Glas zu erheben.
Ihre Musikkapelle Röfingen e.V. und 
Gasthof Zahler

 Fotos: Gertrud Vogg

Frauenbund  
Röfingen-Roßhaupten
Ü-60-Nachmittag
am 20.10.2021 
(BITTE mit Voranmeldung)
Der Frauenbund Röfingen-Roßhaupten 
lädt aus der Gemeinde alle Damen 
und Herren ab dem 60. Lebensjahr zu 
einem gemeinsamen Nachmittag am 
20.10.2021 ein. Beginn ist um 14:00 
Uhr mit einer Messe für die verstorbe-
nen Frauenbund-Mitglieder in der Kir-
che in Röfingen. Anschließend geht die 
Veranstaltung im Gasthof Zahler weiter. 
Das Team vom Frauenbund hat dazu 
ein Kuchenbuffett und auch ein kleines 
Unterhaltungsprogramm vorbereitet und 
freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer.
Wir gehen davon aus, dass corona-
bedingt die 3G-Regel zu beachten ist. 
Bitte melden Sie sich auch vorab an. 
Sie können dies bei jedem Mitglied der 
Vorstandschaft tun, bzw. unter Telefon-
nummern 08222 5720 (Frau Kloning) 
oder Telefonnummer 08222 6358 (Frau 
Wiedemann) Wir bitten um Anmeldung 
bis zum 16.10.2021 und wünschen jetzt 
schon allen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern einen schönen Nachmittag.

ihr Können unter Beweis stellen konnten. 
Verschiedene Spiele, wie Gummistiefel-
weitwurf, Beutelbowling oder Dummy-
Verkleidung, standen zur Verfügung. Als 
kleine Stärkung zwischendurch gab es 
selbst gemachte Donuts und Muffins. 
Um auch die Teamfähigkeit unter Beweis 
zu stellen, führten wir gemeinsam einen 
Einsatzparcours durch. Die Begeisterung 
der Jugendlichen war sehr groß, da sie 
hier einen Einblick in den Alltag einer 
Freiwilligen Feuerwehr live miterleben 
konnten. Zu guter Letzt organisierten wir 
eine Fahrt mit unseren Löschfahrzeugen. 
Philipp Fluhr (1. Vorstand FFW Röfingen) 
und Florian Tippel (1. Jugendleiter Roß-
haupten) fuhren mit den Kids in die nahe 
gelegene Schutthalde. Unser Kame-
rad Martin Kränzle organisierte über 
die Firma Pfitzmayr einen Brandsimula-
tor, bei dem die Neuinteressenten den 
Umgang mit einem Feuerlöscher testen 
konnten. Das Highlight schlechthin war 
aber eine von Martin gezeigte Fettexplo-
sion. Mit einer ca. 5 Meter hohen Stich-
flamme hatte wahrscheinlich keiner unter 
den Jugendlichen gerechnet!
Nachdem alle wieder am Sportplatz 
versammelt waren, bekam jeder der 19 
Mitwirkenden einen selbst gemachten 
Schlüsselanhänger mit Namen, angefer-
tigt aus einem alten Feuerwehrschlauch, 
sowie einen Stundenplan, Informations-
material, ein Halstuch und ein Karten-
spiel als Aufmerksamkeiten und Erinne-
rungsstücke an diesen informativen Tag.
Im Namen der Jugendleitung und der 
Jugendgruppe der Jugendfeuerwehr 
Röfingen-Roßhaupten möchten wir uns 
hiermit noch einmal herzlich bei allen 
Teilnehmern, Helfern und Sponsoren für 
unseren erfolgreichen Tag bedanken! 
Ohne eure Hilfe wäre dieser Tag nicht 
möglich gewesen! Wir freuen uns schon 
jetzt auf weitere gemeinsame Aktionen!

Von links, Till Spreyer, Franziska Stanger 
und Ida Dietz bei der Dummy-Verklei-
dung Foto: Karina Bayr

Tabea Zimmermann beim Kübelspritzen-
labyrinth Foto: Emily Lehnert
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und 3 in Verbindung mit § 108d des 
Strafgesetzbuchs).
6. Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, für Sport 
und Integration nach Art. 84 i.V.m. Art. 65 
LWG, veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 
30 vom 30. Juli 2021:

Zulassung eines Volksbegehrens auf
Abberufung des Landtags

Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern, für Sport und Integration

vom 27. Juli 2021 Nr. A1-1365-1-20
I.

Am 24. Juni 2021 wurde beim Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration die Zulassung 
eines Volksbegehrens auf Abberufung 
des Landtags beantragt.
Das Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration hat dem Zulas-
sungsantrag stattgegeben und macht 
den Gegenstand des Volksbegehrens 
nach Art. 84 in Verbindung mit Art. 65 
Abs. 1 und 2 des Landeswahlgesetzes 
(LWG), § 88 Abs. 1 Nr. 1 der Landes-
wahlordnung (LWO) bekannt:

II.
Volksbegehren auf Abberufung 

des Landtags
„Die unterzeichneten Stimmberechtigten 
begehren gemäß Art. 83 des Landes-
wahlgesetzes die Abberufung des Baye-
rischen Landtags.“

III.
Die Eintragungsfrist beginnt am Don-
nerstag, dem 14. Oktober 2021, und 
endet am Mittwoch, dem 27. Oktober 
2021 (Art. 65 Abs. 1, 3 Sätze 1 und 2 
LWG). Während dieser Zeit halten die 
Gemeinden Eintragungslisten zum Ein-
trag der Unterzeichnungserklärungen 
bereit; die Antragsteller des Volksbe-
gehrens haben die Eintragungslisten 
den Landratsämtern und kreisfreien 
Gemeinden bis spätestens 29. Sep-
tember 2021 zuzuleiten (Art. 68 LWG, § 
78 LWO). Die Gemeinden machen nach 
Empfang der Eintragungslisten bekannt, 
wann und wo Eintragungen für das 
Volksbegehren geleistet werden können 
(§ 79 Abs. 1 LWO). Die Eintragungslisten 
für das Volksbegehren werden in allen 
Gemeinden Bayerns aufgelegt.
Als Beauftragter des Volksbegehrens 
wurde Herr Joachim Layer (Anschrift: 
Starzell 29, 84432 Hohenpolding; Tel. 
08084/5031266; E-Mail:j.layer@t-online.de),
als sein Stellvertreter Herr Karl Hilz 
(Anschrift: Zeitlerstr. 3, 80995 München; 
Tel. 089/1402591; E-Mail: karl.hilz@hilz-
muenchen.de) benannt (Art. 63 Abs. 2 
Satz 1 LWG).
Haldenwang, 29.09.2021
gez. Frank Rupprecht
Geschäftsstellenleiter

Auszug
aus der Gemeinderatssitzung 
Winterbach vom 16.09.2021
Vorstellung des Konzepts für den 
Naturpark „Augsburg Westliche Wälder“
Frau Hauber von der Geschäftsstelle 
des Naturparks „Augsburg-Westliche 

BEKANNTMACHUNG
über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags

(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021)
Die Gemeinde bildet einen Eintragungsbezirk.

Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

Eintragungsbezirk Eintragungsraum
Nr. Abgrenzung 1) Bezeichnung und 

genaue Anschrift
Öffnungszeiten barrierefrei 

ja / nein
1 Gemeinde 

Winterbach 
(alle Ortsteile)

Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemein-
schaft Haldenwang 
Hauptstraße 28 
89356 Haldenwang

Donnerstag 
14.10.2021 08:00-
12:00 13:00-16:00
Freitag 15.10.2021 
08:00-12:00
Montag 18.10.2021 
08:00-12:00 13:00-
16:00
Dienstag 19.10.2021 
08:00-12:00 13:00-
16:00
Mittwoch 20.10.2021 
08:00-12:00 13:00-
20:00
Donnerstag 
21.10.2021 08:00-
12:00 13:00-16:00
Freitag 22.10.2021 
08:00-12:00
Samstag 23.10.2021 
09:00-11:00
Montag 25.10.2021 
08:00-12:00 13:00-
16:00
Dienstag 26.10.2021 
08:00-12:00 13:00-
16:00
Mittwoch 27.10.2021 
08:00-12:00 13:00-
18:00

ja

Winterbach
Gemeinde

Gemeinde Winterbach, Rathaus: Hauptstr. 34, 89368 Winterbach
Erster Bürgermeister Reinhard Schieferle
E-Mail: gemeinde@winterbach.bayern • Internet: www.winterbach.bayern
Amtsstunden: Mo.: 18:00 – 20:00 Uhr • Telefon: 09075 59238-35

2. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann 
sich nur in einem Eintragungsraum des 
Eintragungsbezirks eintragen, in dessen 
Wählerverzeichnis er/sie geführt wird. 
Die Stimmberechtigten haben ihren Per-
sonalausweis oder Reisepass zur Eintra-
gung mitzubringen.
3. Stimmberechtigte, die einen Eintra-
gungsschein besitzen, können sich 
unter Vorlage ihres Personalausweises 
oder Reisepasses in die Eintragungsliste 
eines beliebigen Eintragungsraums in 
Bayern eintragen.

4. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann 
sein/ihr Stimmrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Stellvertretung ist 
unzulässig; es besteht keine Möglichkeit, 
die Eintragung brieflich zu erklären. Die 
Eintragung kann nicht zurückgenommen 
werden.
5. Wer sich unbefugt einträgt oder sonst 
ein unrichtiges Ergebnis des Volksbe-
gehrens herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; 
der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 



VG Haldenwang - 17 - Nr. 20/21

Abstimmungsergebnis: 9 : 0

Bauen, Sanieren und 
Energieberatung
Hinweis:
Informationen zum Thema Bauen, Sanie-
ren und Energieberatung erhalten Sie 
beim Landkreis Günzburg unter www.
landkreis-guenzburg.de Rubrik Klima-
schutz und Energie.

Solarkataster
Das Solarkataster des Landkreises 
Günzburg bietet jedem Bürger die Mög-
lichkeit eine Rentabilitätsberechnung für 
sein eigenes Dach vorzunehmen.
Zum Solarkataster gelangen Sie unter: 
https://www.solare-stadt.de/landkreis-
guenzburg/

Winterbacher Zukunft
„Spätzle und Schwätzle“ – 
Bürgertreff
Nach längerer Pause starten wir jetzt 
wieder mit unserem bekannten „Spätzle 
und Schwätzle“.
Ich lade Sie alle hierzu ganz herzlich ein.
Das nächste Treffen findet

am Freitag, 08.10.2021, von 12 bis 14 Uhr

im Gasthaus „Zur Post“ in Winterbach 
statt.
Ich freue mich auf interessante Gesprä-
che mit Ihnen.
Bitte beachten Sie die aktuell gelten-
den Corona-Regeln.
Ihr
Reinhard Schieferle
Erster Bürgermeister

Jagdgenossenschaft  
Winterbach
Jagdversammlung
Am Dienstag, den 12.10.2021 findet 
um 20:00 Uhr
im Gasthaus „zur Post“ in Winterbach
die Versammlung der Jagdgenossen-
schaft Winterbach mit folgender Tages-
ordnung statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Schriftführers
3. Kassenbericht und Kassenprüfung
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Verwendung des Jagdschillings
6. Wünsche und Anträge
Zur Jagdversammlung sind alle Jagdge-
nossen oder die Bevollmächtigten recht 
herzlich eingeladen.
Bitte beachten, dass die 3G-Regel gilt. 
Ohne Einhaltung der 3G-Regel können 
wir keinen Zutritt gewähren. Masken-
pflicht bis zum Tisch.

dargelegt und für die Gemeinde z.B. 
die Anschlusspflicht an die Wasser-/
Abwasserversorgung vertraglich aus-
geschlossen werden muss. Eine zweite 
Alternative für die Umsetzung des Vorha-
bens z.B. eine Verschiebung in Richtung 
Osten wurde vermisst.

Abstimmungsergebnis: 7 : 2
Anordnung eines Radangebotsstrei-
fens in Rechbergreuthen
Am 12.08.2021 fand mit der Unteren Ver-
kehrsbehörde, der Polizeiinspektion Bur-
gau und dem Staatlichen Bauamt eine 
Ortseinsicht in Rechbergreuthen wegen 
des Antrags eines Gemeindebürgers 
auf Anordnung eines Radangebotsstrei-
fens in der OD Rechbergreuthen statt. 
Die Anordnung eines solchen Radange-
botsstreifens ist möglich, sofern die Ver-
kehrsbelastung unter 1.000 Fahrzeuge 
pro 24 Stunden liegt. Die bisherige 
Verkehrszählung aus 2015 liegt knapp 
unter dieser Zahl. Derzeit werden neue 
Verkehrszählungen vorgenommen. Im 
Ortstermin wurde vereinbart, dass die 
neuesten Verkehrszählungen abgewar-
tet werden sollen und dann eine Ent-
scheidung getroffen wird. Die Untere 
Verkehrsbehörde bittet dennoch um Aus-
sage der Gemeinde, ob sie den Radan-
gebotsstreifen, sollte dieser aus rechtli-
chen Gründen zulässig sein, möchte. Es 
wird darauf hingewiesen, dass der Strei-
fen nur in Ausnahmefällen überfahren 
werden darf und auf dieser Seite zudem 
ein Parkverbot gilt. Vorgesehen wäre 
der Streifen auf der Westseite der Orts-
durchfahrt. Erfahrungen des Staatlichen 
Bauamts haben gezeigt, dass mit Anle-
gung eines Radangebotsstreifens die 
Geschwindigkeiten der Fahrzeuge nicht 
beeinflusst werden.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt einem Radan-
gebotsstreifen auf der westlichen Seite in 
der Ortsdurchfahrt Rechbergreuthen zu. 
Die aktuelle Verkehrszählung steht noch 
aus.

Abstimmungsergebnis: 0 : 9

Nutzungswald Rechbergreuthen - 
Wirtschaftsjahr 2020/2021
Auszahlung Nutzungsanteil 2020/2021
Der Vorsitzende unterrichtete den 
Gemeinderat, dass der Vorstand des Nut-
zungsrechtewaldes RBR in seiner letzten 
Sitzung am 02.09.2021 beschlossen hat, 
für das Waldwirtschaftsjahr 2020/2021 
einen Anteilsbetrag in Höhe von 200,-- € 
pro Halblehen auszubezahlen.

Nach Ermittlung des Rechnungsergeb-
nisses verbleibt dem Rechtlerwald ein 
Überschuß in Höhe von 19.394,48 €.
Infolge der Anteilsauszahlung in Höhe 
von 9.000,-- € für die 45 Halblehen ver-
mindert sich die Rücklage auf 10.394,48 
€.
Die Rücklage aus der Bundeswaldprä-
mie in Höhe von 4.080,-- € wurde dabei 
nicht angetastet.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Abrechnung 
2020/2021 zur Kenntnis und stimmt dem 
Ergebnis zu.

Wälder“ stellte dem Gemeinderat Winter-
bach das Konzept des Naturparks vor, 
um über die aktuellen Entwicklungen zu 
informieren.
Der Tagesordnungspunkt wird wegen 
Krankheit auf Anfang 2022 verschoben.

Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Eisingerhof Süd“
Der Gemeinderat der Gemeinde Winter-
bach hat bereits in seinen Sitzungen vom 
17.06.2021 und 22.07.2021 über die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes für den Eisingerhof 
beraten. Die PV-Anlage wurde zum Teil 
kritisch gesehen, da sie nicht ins Land-
schaftsbild des Glötttals passen würde. 
Eine Verlagerung in Richtung Osten 
wäre eventuell denkbar. Der Gemeinde-
rat wollte sich nochmals intensiv in einer 
nichtöffentlichen Sitzung mit der Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes vorberatend befassen.

Mit diesem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan soll planungsrechtlich ein 
Gewerbegebiet zur Standorterweiterung 
des ansässigen Betriebes geschaffen 
werden. Neben der Errichtung einer 
gewerblichen Halle ist die Installation 
einer PV-Fläche für den Eigenbedarf mit 
Speichertechnologie vorgesehen.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Win-
terbach beschließt die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Eisingerhof Süd“ im zweistufigen Regel-
verfahren gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i. V. 
m. § 12 BauGB. Mit diesem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan soll planungs-
rechtlich ein Gewerbegebiet zur Stand-
orterweiterung des ansässigen Betriebes 
geschaffen werden. Neben der Errichtung 
einer gewerblichen Halle ist die Installa-
tion einer PV-Fläche für den Eigenbedarf 
mit Speichertechnologie vorgesehen.

Der Bebauungsplan wird im Verfahren 
nach § 30 Abs. 1 BauGB aufgestellt. Der 
räumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes umfasst das Grundstück 
Flur-Nr. 350 vollständig sowie Teilflächen 
der Grundstücke Flur-Nr. 349 und 351, 
jeweils Gemarkung Winterbach und kann 
dem angefügten Übersichtslageplan 
entnommen werden. Der Aufstellungs-
beschluss ist von der Verwaltung erst 
dann öffentlich bekanntzumachen, wenn 
der Antragsteller sich zur Übernahme 
aller Kosten, die mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes und dessen Vollzug 
zusammenhängen, schriftlich verpflichtet 
hat. Mit der Ausarbeitung des städtebau-
lichen Vertrags wird eine rechtsanwaltli-
che Beratung beauftragt. Die Kosten die-
ser Rechtsberatung sind ebenfalls vom 
Antragsteller zu übernehmen.

Der Antragsteller hat die geplante 
Anlage in Form eines Modells erfolgreich 
vorgeführt, ausführlich erläutert und alle 
Fragen des Gemeinderates beantwor-
tet. Anschließend hat der Antragsteller 
die Sitzung verlassen und die Beratung 
darüber konnte beginnen. Nach einge-
hender Diskussion stellt der Gemeinde-
rat fest, dass unbedingt das Risiko klar 
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Besinnungsabend
Sie wollen sich vom Alltag erholen, 
durchatmen und den Tag Revue passie-
ren lassen?

„Zeit für mich“ ist eine kleine Auszeit 
von Ihrer tägliche Routine und schenkt 
Ihnen ein kurzes Innehalten in einer hek-
tischen Zeit. Mit Texten und Musik Kraft 
schöpfen….
Zu diesem neuen Angebot in unserer 
Pfarreiengemeinschaft laden wir herzlich 
ein am

Freitag, 15.10.2021 um 19:00 Uhr
in der Pfarrkirche Hafenhofen.

Termin: 25.06.2022
Busfahrt und Eintrittskarte (Kat. 3) kos-
ten 186,00 € pro Person. Anmeldungen 
nimmt das Pfarrbüro vom 14.09.2021 bis 
15.10.2021 telefonisch zu den regulären Öff-
nungszeiten entgegen (08222 1330). Anmel-
dungen über den Anrufbeantworter können 
nicht berücksichtigt werden. Flyer mit weite-
ren Informationen liegen in den Kirchen aus. 
Wir freuen uns über Ihre Anmeldung.

Pfarreiengemeinschaft 
Röfingen
Fahrt nach Oberammergau
Nächstes Jahr bietet die Pfarreienge-
meinschaft Röfingen eine Tagesfahrt zu 
den Passionsspielen nach Oberam-
mergau an.

Blutspende
Freitag, 08.10.2021, 16:00 - 20:00 Uhr
Kath. Pfarrheim, Frühmess-Str. 9, 86470 
THANNHAUSEN

Mittwoch, 13.10.2021, 17:00 - 21:00 Uhr
Albertus-Magnus-Haus, Kirchplatz 8, 
89331 BURGAU

Mittwoch, 20.10.2021, 16:00 - 20:30 Uhr
Pfarrheim Haus St. Michael, Mühlstr. 13, 
86381 KRUMBACH

Freitag, 29.10.2021, 16:00 - 20:00 Uhr
Freiherr-von-Stain-Mittelschule (rotes 
Gebäude), 89335 ICHENHAUSEN
Alle Blutspendetermine im Landkreis 
Günzburg können ab sofort von Blut-
spendern per Terminreservierung 
gebucht werden. Die Reservierungen 
erfolgen im Viertelstunden Takt und die-
nen dazu längere Wartezeiten zu mini-
mieren, dessen Erfolg sich schon bei 
vergangenen Terminen gezeigt hat.

Ablauf:
1. Die Internetseite blutspendedienst.

com/guenzburg aufrufen (der Ort 
ändert sich immer für das jeweilige 
Terminlokal)

2. Falls vorhanden mit Spendernummer 
anmelden

3. Einen verfügbaren Termin wählen
4. Auf die Bestätigung per E-Mail warten
Für Blutspender ohne Internetzugang 
können Termine über die kostenfreie 
Blutspenderhotline 0800 11 949 11 
reserviert werden.

Regionalmarketing 
Günzburg GbR – 
Wirtschaft und Tourismus
Weihnachtstermine 
jetzt bereits mitteilen
Abfrage von Angeboten im Bereich 
Krippenausstellungen, Weihnachts-
märkte und adventliche Veranstaltun-
gen für Flyer und Webseite läuft an, 

um rechtzeitig bei Interessierten prä-
sent zu sein
Noch mag man an die Adventszeit, 
Weihnachtskrippen und -märkte viel-
leicht noch gar nicht denken, sondern 
den schönen Spätsommer und golde-
nen Herbst in unserer attraktiven Rad- 
und Wander-Region genießen. Soll man 
auch. Der ein oder andere Anbieter 
aber ist bereits an seinen Planungen 
für (Vor-)Weihnachtsevents und viele 
Bürger, Besucher und Kunden freuen 
sich auch bereits darauf, dass in die-
sem Jahr hoffentlich die ein oder andere 
vorweihnachtliche Veranstaltung wie-
der stattfinden kann. Und die Zeit bis 
zur Bewerbung des „Schwäbischen 
Krippenparadies“ innerhalb der Region 
sowie bei Ausflüglern, Gruppen, Verei-
nen etc. ist nicht mehr so weit.

Daher beginnt die Regionalmarketing 
Günzburg GbR – Wirtschaft und Tou-
rismus (RMG) aktuell mit der Abfrage 
bzw. Einholung vorweihnachtlicher Ter-
mine und Besichtigungsangebote von 
Privatkrippen, Kirchenkrippen und Krip-
penausstellungen. Krippenbesitzer/-
schnitzer, Kirchengemeinden, Museen, 
Veranstalter von Adventsveranstaltun-
gen, Weihnachtmärkten und vorweih-
nachtlichen Kursen etc. können sich ab 
sofort und bis 21. Oktober mit ihren Ter-
minen und Angeboten an die RMG wen-
den bzw. die entsprechenden Formulare 
auf www.familien-und-kinderregion.de/
krippen ausgefüllt an die RMG senden.

Aufgrund der immer noch vorhandenen 
Unwägbarkeiten im Corona-Kontext wird 
es auch in dieser Saison 2021/22 keine 
gedruckte Broschüre „Krippenparadies 
– Weihnachts- und Winterhöhepunkte 
im Schwäbischen Krippenparadies“ 
geben, sondern einen Flyer, der zielge-
richtet verteilt wird, und eine Auflistung 
aller Angebote auf der Webseite www.
familien-und-kinderregion.de/krippen, 
die ständig angepasst werden kann. 
Vor Ort gelten dann selbstverständlich 
die jeweils aktuellen Corona-Regeln und 
Hygienevorschriften.

 Foto: Regionalmarke-
ting Günzburg GbR

Titel des Krippenfly-
ers 2020/21 – Wer 
möchte seine Krippe, 
Ausstellung, Veran-
staltung oder seinen 
Weihnachtsmarkt 
2021/22 bewerben 
und sich kostenfrei 
auf www.familien-
und-kinderregion.
de/krippen eintragen 
lassen?

Bayerisches Rotes Kreuz
Gutes tun und Kleidung spenden!
Kleidung ein neues Leben schenken 
und gleichzeitig was Gutes tun – hier 
im BRK Rotkreuzladen Burgau
Hinter dem Schaufenster in der Stadt-
straße 16 in Burgau raschelt es. Zwei 
Ehrenamtliche Helferinnen bemühen 
sich jede Woche um eines der schöns-
ten Schaufenster in der Innenstadt. Es 
zieht Kundinnen und Kunden an, die 
sich manchmal nicht gleich trauen rein-
zukommen. Doch die freundlichen und 
ehrenamtlichen Verkäuferinnen locken 
in den BRK Rotkreuzladen und erklären 
mit viel Geduld, wofür bzw. für wen sie 
das alles machen. Ganz einfach – es ist 
ein Laden mit Secondhand Kleidung für 
Jedermann. Jeder kann Kleidung spen-
den, die er nicht mehr benötigt und jeder 
kann im Laden Kleidung kaufen, die er 
braucht. Doch obendrauf, tut man noch 
etwas Gutes. Denn unterstützt werden 
Menschen, die auf Sozialhilfe angewie-
sen sind oder ein geringes Einkommen 
haben. Diejenigen erhalten nach Vorlage 
eines Nachweises eine Kundenkarte, 
die den günstigen Preis im Rotkreuzla-
den nochmal um 50% halbiert. Dadurch 
bekommt die Kleidung nicht nur den 
Sinn der ökologischen Nachhaltigkeit, 
sondern ebenso einen gemeinnützi-
gen Zweck. Auch bringt es Menschen 
zusammen. Unter dem Motto „Mode von 
Mensch zu Mensch“ wird der Laden von 
ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fern geführt und lädt zum gemütlichen 
Shoppen im Herzen der Stadt Burgau 
ein. Kleiderspenden können zu den Öff-
nungszeiten im Laden abgegeben wer-
den. 
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und ihren verstorbenen zu gedenken. 
In einem gefühlvollen Wortgottesdienst, 
den der Diakon von Meransen Erwin 
Prosch, selbst Mitglied im Südtiroler 
Schützenbund, hervorragend organi-
siert und unter Einsatz des Sängers der 
Gebirgsjäger Emil Vietz und des stell-
vertretend für den Soldaten- und Kame-
radenverein Burgau anwesenden Walter 
Fischer, der die Lesung hielt, gehalten 
hat. Mit Grußworten des Kulturreferenten 
des Südtiroler Schützenbundes Ehren-
major Josef Kaser, sowie von dem Schüt-
zenhauptmann der Meransner Schützen-
kompanie Andreas Rieder und des 1. 
Vorstandes der Gebirgsjäger Oberstabs-
feldwebel Harald Wagner wurde der 
Gottesdienst eröffnet. In seiner im Ver-
lauf des Gottesdienstes vorgetragenen 
Gedenkansprache betonte der 1. Vor-
sitzende der Gebirgsjäger Harald Wag-
ner insbesondere, so eine Gedenkver-
anstaltung wie heute und wie sie schon 
15 Jahre lang durchgeführt wird, nicht 
einschlafen zu lassen. Wir, so wie wir uns 
heute zu dieser Feier getroffen haben, 
haben die Pflicht mit unserem Wirken 
unsere junge nachwachsende Genera-
tion zum Gedenken aller gefallenen und 
zur Mahnung an die furchtbaren Kriege 
zu gewinnen. Wagner schloss seine 
Ansprache mit den Worten: Ich wünsche 
mir Frieden in der ganzen Welt, aber 
lasst uns unsere gefallenen und verstor-
benen Kameraden niemals vergessen 
und die eigens für sie gestalteten Sol-
datenehrenmale erhalten. Im Anschluss 
wurde ein Bukett am Soldatenehrenmal 
mit dem Lied des guten Kameraden 
niedergelegt. Zu später Stunde fand ein 
Kameradschaftsabend mit der Schützen-
kompanie und den Gebirgsjägern aus 
Burgau in Meransen statt.
Harald Wagner

1. Vorsitzender

Oberstabsfeldwebel Harald Wagner bei 
der Gedenkansprache

Fahnenabordnungen Südtiroler/Gebirgs-
jäger Fotos: Dorer Edeltraud

Nach der Neugestaltung und 
Erweiterung der Tagespflege

Einrichtung in Burgau 
freuen wir uns auf weitere Gäste
In der Tagespflege-Einrichtung des 
Krankenpflegevereins Burgau e.V. in 
der Bleichstr. 18 werden die zu pfle-
genden Mitmenschen (Gäste) den 
ganzen Tag über durch erfahrene Pfle-
gekräfte versorgt. Die Angehörigen 
können deshalb in Ruhe ihren eige-
nen Tagesablauf gestalten und entlas-
tet werden. Die Gäste werden in einem 
behindertengerechten Transporter 
morgens von Zuhause abgeholt und 
wieder nach Hause gebracht. Der Tag 
beginnt mit einem gemeinsamen Früh-
stück in der Gruppe. Daran schließen 
sich möglichst individuell auf die Pati-
enten abgestimmte Aktivitäten an, wie 
Zeitung (vor-)lesen, Basteln, Spielen, 
Sitzgymnastik, Gedächtnistraining und 
weitere fördernde Angebote aus den 
Bereichen Kommunikation, Wahrneh-
mung und Gedächtnis. Auch orientie-
rungserleichternde Maßnahmen sowie 
gezielte Spiel- und Beschäftigungsan-
gebote (z.B. gemeinsames Kochen und 
Backen) gehören ebenso zum Tagesab-
lauf wie Mobilitätsübungen. Alle Aktivitä-
ten sind auf den Gast abgestimmt. Nach 
einem frisch gekochten gemeinsamen 
Mittagessen folgt eine Ruhepause im 
„Relaxsessel“ oder Pflegebett. Selbst-
verständlich werden auch Getränke, 
Nachmittagskaffee und Kuchen für einen 
geselligen Plausch gereicht. Dieses 
Angebot besteht von Montag bis ein-
schließlich Freitag. Zum Kennenlernen 
laden wir herzlich ein, derzeit sind noch 
ein paar Plätze frei. Rufen Sie uns an 
oder vereinbaren Sie einen persönlichen 
Beratungstermin mit Frau Keil Nicole, 
PDL Tagespflege (08222 4099-13 bzw. 
-0). Wir informieren Sie gerne über alle 
Einzelheiten und das vom Gesetzgeber 
speziell zur Verfügung gestellte Tages-
pflegebudget im jeweiligen Pflegegrad.

Gebirgsjägervereinigung 
Burgau und Umgebung
Gedenkfeier
Gebirgsjägervereinigung Burgau 
und Umgebung gedenken mit der 
SchützenKompanie Meransen / 
Südtirol ihrer gefallenen und 
verstorbenen Kameraden
In einem gemeinsamen Gottesdienst in 
der Kirche in Meransen haben sich eine 
Abordnung des Südtiroler Schützen-
bundes und der Burgauer Gebirgsjäger 
getroffen, um gemeinsam ihrer gefal-
lenen Kameraden der Weltkriege und 
ihrer verstorbenen Vereinsmitglieder zu 
gedenken. Bereits zum 15. Mal hat sich 
nun die Gebirgsjägervereinigung Burgau 
und Umgebung mit verschiedenen Kom-
panien des Südtiroler Schützenbundes 
in verschiedenen Gemeinden/Orten zu 
einer gemeinsamen Gedenkfeier getrof-
fen. Beide Vereine verfolgen das Ziel, 
an die erbarmungslose Zeit, das Leid 
und den vielen gefallenen und vermiss-
ten Soldaten der Weltkriege zu erinnern 

Wichtig ist, dass die Kleidung gewa-
schen, ohne Flecken oder Löcher 
gespendet wird, damit diese verkauft 
werden kann. Bei mehr als 2 Kartons 
oder Säcken, wird gebeten vorab im 
Laden nach einem Termin zu fragen (Tel.: 
08222 4129188). Kleiderspenden dürfen 
nicht vor oder nach den Öffnungszei-
ten in den Eingangsbereich vor die Tür 
gestellt werden. Das ehrenamtliche Team 
des Rotkreuzladen Burgau bedankt sich 
für die Beachtung und die bereits vielen 
tollen gespendeten Kleidungen.

 Foto: Frau Schubert

Krankenpflegeverein  
Burgau e.V.
Einladung zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung 2021
am Freitag, den 15.10.2021  
um 19:30 Uhr

im barrierefreien Albertus-Magnus-
Haus in Burgau.
Ab 18:30 Uhr laden wir alle zu einem 
gemeinsamen Gottesdienst in der Stadt-
pfarrkirche ein, wo wir den verstorbenen 
und lebenden Mitgliedern des Vereins 
gedenken werden.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Tätigkeitsberichte
4. Kassenbericht
5. Entlastung der Vorstandschaft und 

des Kassierers
6. Wahl des Wirtschaftsprüfers
7. Neuwahl von Vorstand und Aus-

schuss (Erweiterter Vorstand)
8. Ehrung langjähriger Mitglieder
9. Wünsche und Anträge
Über Ihr Kommen freuen wir uns! Das Pro-
tokoll der letzten Mitgliederversammlung 
kann nach Terminvereinbarung mit dem 
1. Vorstand in unserer Geschäftsstelle 
eingesehen werden. Ergänzende Anträge 
zur Tagesordnung bitten wir bis ein-
schließlich 11.10.2021 beim 1. Vorstand 
einzureichen. Am Ende der Versammlung 
laden wir zu einem Imbiss ein. Wegen 
Einhaltung unseres Hygienekonzepts und 
Bestellung des Imbisses bitten wir um 
Anmeldung unter 08222-40990 – herzli-
chen Dank! 3 G – Regel ist zu beachten - 
Zutritt nur für Genesene, Geimpfte, Getes-
tete. (Nachweis ist notwendig!)
Josef Knöpfle
1. Vorsitzender Krankenpflegeverein  
Burgau e.V.
www.krankenpflegeverein-burgau.de
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Zur Neuwahl der gesamten Vorstand-
schaft, die der Kamerad Walter Fischer 
als Wahlleiter bestens organisiert hatte, 
wurden folgende Mitglieder des Vereins 
gewählt:
1. Vorstand Oberstabsfeldwebel Harald 
Wagner, 2. Vorstand Rainer Schwitz, 
Kassiererin Gertrud Wagner, Schriftführer 
Eugen Schaller, Standartenführer Leon-
hard Müller, Begleiter Franz Reidinger 
und Rudolf Seibold, Beisitzer Hermann 
Fischer, Brigitte Zemler, Erwin Schwab 
und OTL.d.R. Weber Rolf. Kassenprüfer 
Maria Schaller und Brigitte Seibold.
Nach der Wahl wurden vom 1. Vor-
stand die noch geplanten Vorhaben im 
Jahr 2021 vorgestellt. Dabei gilt dieses 
Jahr wieder die Weihnachtsfeier am 11. 
Dezember um 16 Uhr im Gasthof Sonne 
in Röfingen mit großer Tombola sowie 
Weihnachtlicher Musik als Schwerpunkt

begrüßen und nach dem Totengedenken 
sogleich den Ehrenvorsitzenden Emil 
Vietz für seine guten geleisteten Dienste 
für seinen Verein würdigen. Wagner hob 
das große Engagement von Vietz für die 
Gebirgsjäger auch nach seinem Rücktritt 
vor bereits vielen Jahren als Vorsitzender 
besonders hervor. Zum Dank und zur 
Anerkennung wurde ihm vom Vorsitzen-
den Harald Wagner und dem Beisitzer 
Erwin Schwab ein Wurstkorb überreicht.

Neue Vorstandschaft von links: 1. Vor-
stand H. Wagner, Ehrenvorstand E. Vietz, 
Kassenprüferinnen M. Schaller, B. Sei-
bold, Schriftführer E. Schaller, Beisitzerin 
B. Zemler, Standartenbegleiter R. Sei-
bold, Standartenführer L. Müller, Beisitzer 
R. Weber, Kassiererin G. Wagner   
Foto: Traudl Dorer

Neuwahlen und Ehrung

Von Links: Erwin Schwab, Emil Vietz, 1. 
Vorsitzender Harald Wagner Foto: Traudl 
Dorer

Bei der Herbstversammlung der 
Gebirgsjägervereinigung wurde die 
bereits seit März fällige Neuwahl der Vor-
standschaft durchgeführt. Dabei wurde 
auch der Ehrenvorsitzende Emil Vietz 
für seine langjährigen Dienste geehrt. 
Nach längerer Corona bedingter Auszeit 
fast jeglicher Vereinsarbeit, konnte am 
25. September wieder die traditionelle 
Herbstversammlung durchgeführt wer-
den. In vollem Saal des Vereinslokales 
Sonne in Röfingen konnte der 1. Vor-
stand Harald Wagner seine Mitglieder 

Hausflohmarkt, Haushaltswaren,
Kleidung, ein Wohnzimmer, 2
Schlafzimmer, sonstige Möbel,
Maskenpflicht!. Am 8.10. vom 14
18 Uhr und 9. u. 10.10. vom 1017
Uhr in 89368 Winterbach, Garten
str. 1, Tel. 090758672

Haushaltshilfe für 4 Std. pro
Woche in Burgau als Minijob bei
guter Bezahlung gesucht. Tel.:
0151 62769257

 Kleinanzeigen Anzeige online buchen: 
anzeigen.wittich.de Kleinanzeigen Anzeige online buchen: 
anzeigen.wittich.de

Ich bin für Sie da...

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

Mobil: 0177 9159839
Tel.: 08291 1454750 • Fax. 08291 1454709

m.walter@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Margit Walter

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

druckenJetzt günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 





VG Haldenwang - 22 - Nr. 20/21

Gut vorbereitet und sicher 
 durch die kalte Jahreszeit

(djd). Nach einem Jahr Pause 
freuen sich viele Alpinsportler-
innen und -sportler auf einen 
hoffentlich wieder unbeschw-
erten Winterurlaub. Gerade die 
Anreise gen Süden sollte gut 
vorbereitet sein. Denn im Alpen-
raum gibt es noch den “echten” 
Winter mit reichlich Schnee und 
oft schwierigen Straßenverhält-
nissen. Hier die drei wichtigsten 
Tipps, um für alle Fälle gewap-
pnet zu sein:

1. “Blindfl üge” vermeiden
Zu den größten Risikofaktoren 
für Autofahrer gehören “Blind-
fl üge”. Deshalb sollte die Be-
leuchtung des Fahrzeugs rech-
tzeitig überprüft werden. Für 
eine freie Sicht sorgen zudem 
gute Wischerblätter. Gefährlich 
wird es, wenn sie nicht mehr 
sauber wischen oder Schlieren 
ziehen. Zur Grundausstattung 
für die Scheibenreinigung zählt 
frostsicheres Wischwasser, 
auch die Kühlfl üssigkeit des 
Motors muss mit ausreichendem 

Frostschutz versorgt sein. Viele 
deutsche Kfz-Betriebe bieten im 
Oktober einen Lichttest an, bei 
dem kleine Mängel in der Re-
gel sofort und kostenlos beho-
ben werden. Nur notwendige 
Ersatzteile sowie umfangreiche 
Diagnose- und Einstellarbeiten 
müssen bezahlt werden. Teilneh-
mende Betriebe fi ndet man unter 
www.licht-test.de.

2. Bei Schneeketten auf 
umweltfreundliche Modelle 
achten
Vor der Fahrt in alpine Regionen 
sollte man auch rechtzeitig an 
Schneeketten denken. Denn auf 
langen und steilen Steigungen 
mit Neuschnee oder festge-
fahrener Schneedecke, worunter 
sich meist blankes Eis befi ndet, 
sind selbst die besten Winterp-
neus überfordert. Auf vielen Al-
penstrecken sind die Ketten bei 
winterlichen Straßenverhältnis-
sen ohnehin vorgeschrieben, 
wer sich nicht daran hält, muss 
mit hohen Bußgeldern rechnen. 
Beim Kauf von Schneeketten lässt 
sich auch auf umweltfreundliche 
Modelle achten. Bei der Sch-
neekette Ökomat von RUD etwa 
bestehen alle nicht-metallischen 
Bauteile aus Biokunststoff, der 
aus nachwachsenden Rohstoffen 
und mit zertifi ziertem Ökostrom 
produziert wird. Die Bestandteile 
sind vollständig biologisch ab-
baubar und CO2-neutral. Mehr 
Infos und einen Online-Shop gibt 
es unter www.rud.com. Zudem 
hat der Anbieter die Plastik-
taschen einiger seiner Schneeket-
ten auf recycelbare Kartonagen 
umgestellt. Tipp: Auch wenn das 
Aufziehen moderner Schneeket-
ten einfach und in kürzester Zeit 
vonstattengeht, sollte man es vor 

der Abfahrt mindestens einmal in 
der Garage geübt haben.

3. Das Auto von Schnee 
und Eis befreien
Mit einem Handbesen lassen 
sich Motorhaube und Dach im 
Falle eines Falles vom Schnee 
befreien. Bleibt das Auto im Sch-
nee stecken, kann man es mit ei-
nem Klappspaten freischaufeln. 
Neben einem stabilen Eiskratzer 
und einem Enteisungsspray soll-
ten zudem auch Decken und 
warme Getränke mit an Bord 
sein.

Vorfreude und Vorsicht
Endlich wieder unbeschwerter Skiurlaub: Die Anfahrt sollte gut vorbereitet sein

Foto: djd/RUD Ketten/Ivan Redaelli

KFZ-SACHVERSTÄNDIGER & INGENIEURBÜRO

MELCHIOR BUCHER

Jahre
in Burgau

Hauptuntersuchungen §29 STVZO inkl. Teiluntersuchungen AU
Änderungsabnahmen · Schadensgutachten · Wertgutachten

Industriestraße 50 · 89331 Burgau · Tel. 08222 1205
www.bucher-ingbuero.de

Pommernstraße 1

89331 Burgau

Tel. 08222-96 69-0

Fax 08222-96 69-20

E-Mail: info@glink.de

www.glink.de

Pommernstraße 1
89331 Burgau
Tel. 0 82 22-96 69-0
Fax 0 82 22-96 69 -20
E-Mail: info@glink.de
www.glink.de

Frühjahrsservice
vOM FachMaNN
Fragen Sie auch nach unserem
günstigen Frühjahrs-Check!

Räderwechsel-Angebot € 14,95
Räder-Einlagerung, inkl. Wäsche € 25,–

✿

✿

✿ ✿

❀❀

❀

❀

❀

WINTERSERVICE
VOM FACHMANN
Fragen Sie auch nach unserem
günstigen Winter-Check!

Räderwechsel-Angebot € 14,95
Räder-Einlagerung, inkl. Wäsche € 25,00
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Gut vorbereitet und sicher 
 durch die kalte Jahreszeit

(djd). Garagenbesitzer können 
den kalten Jahreszeiten Herbst 
und Winter deutlich entspannter 
entgegensehen als Kfz-Ei-
gentümer, die ihren Wagen auf 
der Straße oder in einem offenen 
Carport parken. Beim morgend-
lichen Start müssen keine Schei-
ben eisfrei gekratzt werden, und 
der Fahrzeuginnenraum ist von 
Anfang an wärmer. Perfekt für 
Herbst und Winter vorbereitet 

ist der abgeschlossene Autoab-
stellplatz aber erst, wenn er mit 
einem hochwertigen Garagento-
rantrieb ausgestattet wird. 

Nie mehr zugefrorene 
Torschlösser
Die automatisierten Tore bieten 
eine Reihe von Vorteilen. So 
muss man sich beim Heimkom-
men nicht erst Wind und Regen 
aussetzen, um die Zufahrt zu öff-
nen. Denn bei stürmischem Wet-
ter und Schneeregen kann das 

Aussteigen recht unangenehm 
sein. Das Schloss des Garagen-
tors kann nicht zufrieren, denn 
es gibt keines mehr. Stattdessen 
drücken zum Beispiel die selb-
sthemmenden Torantriebe des 
Herstellers Sommer das Tor zu 
und schützen so gegen das un-
gewollte Toröffnen und bei Ein-
bruchsversuchen in die Garage. 
Unter www.sommer.eu gibt es 
mehr Infos und Auswahlhilfen für 
den passenden Torantrieb. Mit 
einem Verriegelungsmagneten 
lässt sich hier der Einbruchwid-
erstand noch erhöhen. Die Funk-
fernbedienung bietet mindestens 
ebenso viel Sicherheit wie ein 
klassischer Schlüssel, denn sie 
verfügt über eine hochkomplexe 
Funkcodierung, die sehr hacker-
sicher ist.

Korrosionsschutz durch automa-
tische Trocknungsfunktion
Zusatzfunktionen der Antriebssys-
teme, die sich auch in Smarth-
ome-Systeme integrieren lassen, 
können den Winterkomfort weit-
er verbessern. So kann parallel 
zur Toröffnung das Licht in der 
Garage angeschaltet werden – 
praktisch, wenn man bei Dunkel-
heit nach Hause kommt. Ein Laser 
als Parkhilfe erspart zudem das 
Rangieren, wenn es eng zugeht. 
Optionale Feuchtesensoren erk-
ennen, wenn die Luftfeuchtigkeit 
in der Garage zu hoch wird, 
etwa weil ein Fahrzeug mit Sch-
neematsch in den Radläufen 
abgestellt wurde. In diesem Fall 
öffnet der Antrieb das Tor einen 
Spalt weit. Die Luftzirkulation 
lässt den Raum schneller trock-
nen. Die parkenden Fahrzeuge 
und andere abgestellte Gegen-
stände, etwa Gartengeräte oder 
Fahrräder, bleiben besser vor 
Feuchteschäden geschützt.

Winterkomfort für die Garage
Mit dem Auto entspannt und trocken durch Herbst und Winter

Foto: djd/SOMMER Antriebs- und 
Funktechnik GmbH

Autohaus Siegner KG
Hochwanger Straße 4 • 89359 Kötz-Ebersbach
Tel.: 0 82 23/46 36 • www.autohaus-siegner.de

Jetzt Probe fahren

Der neue NISSAN QASHQAI

✓  Reparaturservice 
✓  Gebrauchtteilemarkt

✓  Kfz-Verwertung 
✓  An- & Verkauf

Industriestraße 15 - 17
89347 Bubesheim

Tel.: 0 82 21/3 67 49-0
Fax: 0 82 21/3 67 49-10

Mail: info@kfz-sauter.com
Web: www.kfz-sauter.com

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 8.00 - 12.00 Uhr & 13.00 - 17.00 Uhr

(djd). Beim Start müssen keine Scheiben eisfrei gekratzt werden, 
der Fahrzeuginnenraum ist von Anfang an wärmer. Perfekt für den 

Winter vorbereitet ist der abgeschlossene Autoabstellplatz mit einem hoch-
wertigen Garagentorantrieb. So muss man sich beim Heimkommen nicht 
erst Wind und Regen aussetzen, um die Zufahrt zu öffnen. Das Schloss des 
Tors kann nicht zufrieren, denn es gibt keines mehr. Stattdessen bauen zum 
Beispiel selbsthemmende Torantriebe des Herstellers Sommer einen Geg-
endruck gegen das ungewollte Toröffnen. Unter www.sommer.eu gibt 

es mehr Infos und Auswahlhilfen. Viele Zusatzfunktionen wie Mag-
netschlösser, Beleuchtung, Einparkhilfen oder Feuchtesensoren 

können Sicherheit und Komfort weiter verbessern.

Garagenbesitzer können dem 
Winter entspannt entgegensehen
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Alles rund ums Fenster … Gardinen • Rollo • Plissee • Lamellen  
Schiebegardinen • Verdunkelung • Stangen • Schienen …

Blickfang Gardine
Wo gibt‘s die beste Beratung?

Vor Ort, bei Ihnen zuhause!

Ich besuche Sie mit ausgesuchten Stoffen und Mustern. 
Gemeinsam finden wir die perfekte Dekoration. 
Terminvereinbarung unter 0176 820 969 69. 

Claudia Schneider
Raumausstattermeisterin

Alles aus einer Hand: beraten • ausmessen • nähen • montieren • dekorieren

zert. Immobilienmakler (IHK)
gepr. Immobilienbewerter (BVFI)

Ihre Immobilie überzeugend, sympathisch und
kompetent vermitteln. Das ist meine Aufgabe als
Fachmakler.

Thorsten Kunder
Telefon    08221. 201 39 70
post@ex-ma.de
Wätteplatz 4 | 89312 Günzburg

zert. Immobilienmakler (IHK)zert. Immobilienmakler (IHK)

Wätteplatz 4 | 89312 GünzburgWätteplatz 4 | 89312 Günzburg

 

Ihre Ansprechpartnerin

Margit Walter
Tel. 08291 1454750 | Mobil 0177 9159839 

m.walter@wittich-forchheim.de

Bald ist Weihnachten.

Jetzt schon buchen.

Ihre Weihnachtsanzeige.

Reisemagazine

     Treffpunkt
Deutschland.de

Urlaub in der Heimat

Die Reisemagazine von LINUS WITTICH.
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